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Erwägungen
E. 28
Januar 2021. Im genannten Begleitschreiben erklärte der Beklagte, dass die Liegenschaft umfassend saniert werden soll und ein vollständiger Rückbau bis Stufe Rohbau mit anschliessendem Neuausbau, Strangsanierungen und Fassadenauf- dämmung geplant sei. Die beabsichtigten Bauarbeiten seien nur in unbewohntem Zustand durchführbar. Um die Wohnungssuche der Mieter zu erleichtern, sei diesen die Kündigung frühzeitig zugestellt worden. Die zuständige Bausektion des Stadtrates der Stadt Zürich erteilte dem Beklagten mit Bauentscheid (…) vom 3. November 2021 die Baubewilligung unter diversen Bedingungen und Auflagen, wogegen die Klägerin Baurekurs erhob. 2. Prozessgeschichte
- 3 - Mit Eingabe vom 26. Februar 2021 (Datum Poststempel) focht die Klägerin die aus- gesprochene Kündigung innert Frist bei der Schlichtungsbehörde des Bezirks Zü- rich an. Anlässlich der Schlichtungsverhandlung vom 29. Juni 2021 konnte zwi- schen den Parteien keine Einigung erzielt werden. Der Beklagte gewährte der Klä- gerin ab sofort ein vorzeitiges Auszugsrecht unter Wahrung einer Anzeigefrist von 14 Tagen auf Mitte und Ende eines jeden Monats. Mit Beschluss des gleichen Da- tums unterbreitete die Schlichtungsbehörde den Parteien einen Urteilsvorschlag, welcher von der Klägerin innert Frist abgelehnt wurde. Daraufhin wurde der Klägerin mit Beschluss vom 1. September 2021 die Klagebewilligung erteilt. Mit Eingabe vom 1. Oktober 2021 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin fristge- recht die vorliegende, unbegründete Klage mit den eingangs erwähnten Rechtsbe- gehren sowie die ihr am 3. September 2021 zugestellte Klagebewilligung vom 1. September 2021 ein. Mit Zirkulationsbeschluss vom 7. Oktober 2021 wurde die Klage samt Beilagen dem Beklagten zugestellt. Weiter wurde der Klägerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 4'970.– angesetzt und die Prozesslei- tung an den Mietgerichtspräsidenten delegiert. Der Kostenvorschuss wurde innert Frist geleistet. Am 29. Oktober 2021 wurden die Parteien zur Hauptverhandlung auf den 9. Februar 2022 vorgeladen. Anlässlich der Hauptverhandlung erstatteten die Parteien ihre ersten Parteivorträge, und es erfolgte eine informelle Parteibefragung der Klägerin. Am 11. Februar 2022 wurden die Parteien zur Fortsetzung der Haupt- verhandlung auf den 17. März 2022 vorgeladen. Anlässlich der Fortsetzung der Hauptverhandlung (…) [wurde] nach Durchführung der Parteivorträge (…) das Ver- fahren für spruchreif erklärt. Das vorliegende Urteil bzw. der vorliegende Beschluss wurde auf dem Zirkularweg gefällt (vgl. § 134 GOG ZH). II. Prozessuales 1. Zuständigkeit und Verfahrensart Das Mietgericht Zürich ist als Kollegialgericht zur Behandlung der vorliegenden Streitsache örtlich und sachlich zuständig, handelt es sich doch um eine Klage aus einem Mietverhältnis, dem ein im Bezirk Zürich gelegenes Mietobjekt zugrunde liegt und beträgt der Streitwert mehr als Fr. 30'000.– (Art. 33 ZPO; § 21 i.V.m. Art. 26 GOG ZH). Für Prozesse betreffend Kündigungsschutz und Erstreckung bei Miete
- 4 - und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen gilt ohne Rücksicht auf den Streitwert das vereinfachte Verfahren (Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO), wobei die soziale Untersu- chungsmaxime Anwendung findet (Art. 247 Abs. 2 lit. a ZPO i.V.m. Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO). Da beide Parteien anwaltlich vertreten sind, ist die Beschaffung des Pro- zessstoffes primär Sache der Parteien. Das Gericht hat sie dabei durch geeignete Fragen zu unterstützen (vgl. BGE 141 III 569 E. 2.3.1; BGE 139 III 13 E. 3.2 = Pra 2013 Nr. 105; BGE 125 III 231 E. 4a; zum Ganzen auch ZMP 2020 Nr. 9). 2. Verfahrenssistierung 2.1. Mit Schreiben vom 16. März 2021 (Datum Poststempel) beantragte die Kläge- rin persönlich die Sistierung des Verfahrens bis zum Vorliegen des Entscheids des Baurekursgerichts. 2.2. Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies ver- langt (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Wann eine Sistierung zweckmässig ist, hat das Gericht im Einzelfall nach Ermessen zu beurteilen, mit der nötigen Zurückhaltung und unter Beachtung des Gebots der beförderlichen Prozesserledigung, der Interessen der Parteien und der Verfahrensart (BK ZPO-FREI, Art. 126 N 1; BSK ZPO-GSCHWEND, 3. Aufl., Art. 126 N 10). Es muss ein objektiver Grund vorliegen, welcher die Fort- setzung des Verfahrens unzweckmässig macht (BK ZPO-FREI, Art. 126 N 1). Nach Art. 126 ZPO kann es zweckmässig sein, auf im sachlichen Zusammenhang ste- hende Verfahren Rücksicht zu nehmen und ein Verfahren vorerst zu sistieren (KAUF- MANN, DIKE-Komm.-ZPO, 2. Aufl., Art. 126 N 13). Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens ab- hängig ist (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Es soll verhindert werden, dass es bei zwar nicht identischen, aber sachlich zusammenhängenden Klagen, deren Entscheide für ei- nander präjudiziell sind, zu unnötigem Prozessaufwand und zu inkohärenten oder sich gar widersprechenden Urteilen mit allenfalls sich gegenseitig ausschliessenden Rechtsfolgen kommt (BSK ZPO-GSCHWEND, a.a.O., Art. 126 N 1; BK ZPO-FREI, Art. 126 N 3). Eine Sistierung des Verfahrens widerspricht allerdings grundsätzlich dem Beschleunigungsgebot. Sie muss immer die Ausnahme bleiben und ist nur aus triftigen Gründen anzuordnen, wenn davon eine klare Vereinfachung des Verfah- rens zu erwarten ist. In Zweifelsfällen geht das Beschleunigungsgebot vor (BSK- GSCHWEND, a.a.O., Art. 126 N 2; BK ZPO-FREI, Art. 126 N 6; KUKO ZPO-WEBER,
- 5 - 3. Aufl., Art. 126 N 2; STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), ZPO-Komm., 3. Aufl., Art. 126 N 4; vgl. auch BGE 135 III 127 E. 3.4). Die Sistierung erfordert eine Interessensabwägung, indem das Gericht das Interesse an der Sistierung dem Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens gegenüber- stellt und den Grad der Abhängigkeit vom Ausgang des anderen Verfahrens be- rücksichtigt (STAEHELIN, a.a.O., Art. 126 N 4). 2.3. Die Klägerin stellt sich vorliegend auf den Standpunkt, dass der Ausgang des mietrechtlichen Verfahrens vom Urteil des Baurekursgerichts abhänge, weil die Frage, ob die Baubewilligung zu schützen sei, ein wesentlicher Teil des Kündi- gungsgrundes darstelle, weshalb das mietrechtliche Verfahren entsprechend zu sis- tieren sei. 2.4. Das Bundesgericht führte in der Vergangenheit im Zusammenhang mit Sanie- rungs- und Umbaukündigungen aus, dass die Vermieterschaft im Zeitpunkt der Kün- digung über ein genügend ausgereiftes und ausgearbeitetes Projekt verfügen müsse, aufgrund dessen abgeschätzt werden könne, ob die geplanten Arbeiten eine Räumung des Mietobjekts erforderlich machen würden (BGE 143 III 344 E. 5.3.3 f.; BGer 4A_142/2017 vom 3. August 2017 E. 2.2). Nur wenn im massgeblichen Zeit- punkt der Kündigung (noch) kein genügend konkretes, umsetzbares und realitäts- nahes Projekt bestanden habe, aufgrund dessen überhaupt hätte beurteilt werden können, ob und inwiefern die Arbeiten durch die Anwesenheit der Mieterschaft tan- giert würden, wenn also die Kündigung auf Vorrat erfolgte, verstosse die Kündigung gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (BGer 4A_142/2017 vom 3. August 2017 E. 2.2; BGE 140 III 496 E. 4.2.2). Dass die Vermieterschaft die nötigen Bewil- ligungen bereits erhalten hat, wird für die Gültigkeit der Kündigung nicht vorausge- setzt, ebenso wenig, dass das Baugesuch bereits eingereicht wurde. Erforderlich ist einzig, dass das Projekt im Kündigungszeitpunkt nicht objektiv unmöglich er- scheint oder offensichtlich mit Bestimmungen des öffentlichen Rechts unvereinbar ist, sodass die Vermieterschaft die notwendigen Bewilligungen mit Sicherheit nicht erhalten wird (BGer 4A_142/2017 vom 3. August 2017 E. 2.3; BGE 140 III 496 E. 4.1). Ebenso führt ein nachträglicher Widerruf einer Baubewilligung nicht zwangsläufig zur Missbräuchlichkeit der ausgesprochenen Kündigung (BGer 4A_142/2017 vom 3. August 2017 E. 4.1 f.).
- 6 - 2.5. Die Verfahren vor Mietgericht und vor dem Baurekursgericht sind nach dem Gesagten voneinander unabhängig. Selbst wenn im Baurekursverfahren die Bau- bewilligung tatsächlich vollständig verweigert werden sollte, führt dies nicht zwin- gend zur Missbräuchlichkeit der ausgesprochenen Kündigung. Würde das Gericht das vorliegende Verfahren sistieren, bestünde zudem die Gefahr, dass sowohl das Mietgericht als auch das Baurekursgericht ihre jeweiligen Verfahren bis zum Ab- schluss des jeweils anderen Verfahrens sistieren. Das Baurekursgericht könnte das bei ihm hängige Baurekursverfahren mit der Begründung sistieren, dass die Kläge- rin nur zur Führung des Baurekurses legitimiert sei, sofern sich das Mietverhältnis in ungekündigtem Zustand befinde (vgl. BGer 1C_33.107/2012 vom 15. November 2012 E. 3.1; VGer VB.2016.00343 vom 27. Oktober 2016 E. 2.2). Dies würde zu einem Zirkelschluss führen, in welchem beide Gerichtsinstanzen ihre jeweiligen Verfahren sistieren und sich somit gegenseitig blockieren könnten. Im Ergebnis würde dies schlimmstenfalls dazu führen, dass beide Gerichte sich nicht mit der Sache befassen, was eine unzulässige Rechtsverweigerung (Refus de statuer) i.S.v. Art. 29 Abs. 1 BV darstellen würde. Daher erscheint eine Sistierung des vorliegenden Verfahrens nicht als angezeigt. Entsprechend ist das Sistierungsgesuch der Klägerin vom 16. März 2022 abzuwei- sen. III. Parteistandpunkte (…) IV. Materielles 1. Gültigkeit der Kündigung 1.1. Theorie 1.1.1. Unbefristete Mietverträge können von beiden Parteien unter Wahrung der vertraglichen oder gesetzlichen Kündigungsfristen und Kündigungsterminen gekün- digt werden (Art. 266a Abs. 1 OR). Für eine gültige Kündigung bedarf es dabei auch im Lichte von Art. 271 OR keines spezifischen Grundes (BGE 142 III 91 E. 3.2.1).
- 7 - In formeller Hinsicht ist der Vermieter verpflichtet, das Mietverhältnis mit amtlich ge- nehmigten Formular zu kündigen (Art. 266l Abs. 2 OR). Unbestrittenermassen er- folgte die Kündigung des Mietverhältnisses vertragskonform und erfüllte auch die gesetzlichen Formvorschriften. Nichtigkeitsgründe sind weder behauptet noch er- sichtlich. 1.1.2. Bei der Miete von Wohn- und Geschäftsräumen ist eine Kündigung anfecht- bar, wenn sie gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstösst (Art. 271 Abs. 1 OR). Dies ist der Fall, wenn sie ohne objektives, ernsthaftes und schützens- wertes Interesse erfolgt oder Interessen der Parteien tangiert, die in einem erhebli- chen Missverhältnis zueinander stehen. Zu beachten sind zunächst die aus dem allgemeinen Gebot zum Handeln nach Treu und Glauben entwickelten Kriterien. Es ist zu fragen, ob auch ein vernünftiger und korrekter Vertragspartner in der gleichen Situation zur Kündigung gegriffen hätte (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Art. 271a OR konkreti- siert und erweitert die Grundnorm von Art. 271 OR. Der Katalog anfechtbarer Kün- digungen in Art. 271a OR bestätigt, dass das Gesetz eher von positiven Loyalitäts- kriterien und vom Sozialschutzgedanken ausgeht, denn vom negativ geprägten Missbrauchsbegriff (BGE 131 III 33 E. 3.2). Massgeblich sind selbstverständlich auch die Kriterien, die in Zusammenhang mit dem Verbot (offensichtlichen) Rechts- missbrauchs nach Art. 2 Abs. 2 ZGB entwickelt worden sind, wobei Offensichtlich- keit in Art. 271 OR gerade nicht vorausgesetzt wird (ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 271 OR N 56). Anfechtbar sind daher neben nutzlosen oder gar schikanösen Kündigun- gen auch solche, die Ausdruck widersprüchlichen Verhaltens oder schonungsloser Rechtsausübung sind. Nicht jedes Interessenmissverhältnis genügt allerdings für eine Ungültigerklärung. Nach der Konzeption des Gesetzes bleibt es grundsätzlich bei der Kündigungsfreiheit und es ist daher nicht zu beanstanden, wenn die kündi- gende Partei ihr eigenes Interesse über diejenigen der gekündigten Partei stellt, solange jenes Interesse nur auch tatsächlich vorhanden ist (CHK-HULLIGER/HEIN- RICH, 3.Aufl., Art. 271-271a OR N 3 f.; Mietrecht für die Praxis (MPra)-THANEI, 9. Aufl., S. 782). Das Gesetz kennt denn auch keinen Katalog gültiger Kündigungs- gründe. Massgeblich sind die Verhältnisse im Zeitpunkt der Kündigung (BGE 142 III 91 E. 3.2.1; BGer 4A_435/2021 vom 14. Februar 2022 E. 3.1.3; KUKO OR-BLUMER,
- 8 - Art. 271/271a N 16). Laut Bundesgericht obliegt es grundsätzlich dem Empfänger der Kündigung zu beweisen, dass die tatsächlichen Voraussetzungen für einen Verstoss gegen Treu und Glauben gegeben sind, mithin darzutun, dass die Kündi- gung ohne schützenswerten oder gar aus einem verpönten Grund erfolgte; der Kün- digende hat jedoch redlich zur Wahrheitsfindung beizutragen und die Kündigung auf Ersuchen hin zu begründen (vgl. Art. 271 Abs. 2 OR und Art. 8 ZGB; BGE 138 III 59 E. 2.1). Da es sich beim Grundsatz von Treu und Glauben um einen Rechtsbe- griff handelt, sind diejenigen Tatsachen zu beweisen, die auf einen Verstoss gegen diesen Grundsatz schliessen lassen (BGer 4A_345/2007 vom 8.Januar 2008 E. 2.4.3). Die kündigende Partei ist an die von ihr gegebene Begründung der Kün- digung grundsätzlich gebunden (BGer 4A_342/2007 vom 2. November 2007 E. 2.2.1) und muss den Kündigungsgrund zumindest glaubhaft machen (BGer 4A_518/2010 vom 16. Dezember 2010 E. 2.4.1). Eine trotz entsprechendem Be- gehren unvollständig gebliebene oder falsche Begründung stützt sich nach der neu- eren Rechtsprechung im Allgemeinen nicht auf ein schutzwürdiges Interesse und kann zur Ungültigerklärung der Kündigung führen (BGE 140 III 496 E. 4.1; ZMP 2019 Nr. 7 E. 4.1.2). Zwar ist die Begründung der Kündigung nicht Gültigkeitserfor- dernis. Sie kann insbesondere noch während des Verfahrens geliefert, ergänzt oder präzisiert werden. Auf der faktischen Ebene hat die Begründungsobliegenheit je- doch oft eine zentrale Bedeutung: Wird im Laufe des Verfahrens ein ganz anderer Grund genannt als noch in der Kündigung selbst, oder bleibt der angegebene Grund vage und pauschal, obwohl der kündigenden Partei nähere Angaben bei Ernsthaf- tigkeit des genannten Motivs möglich sein müssten, so kann dies ein Indiz dafür bilden, dass die Kündigung ohne schützenswertes Interesse erfolgt ist (BGE 143 III 344 E. 5.3.3-4; ebenso Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich NG170019-O vom 9. März 2018, E. 4.2 und E. 7.2). Dieser Massstab gilt aber auch umgekehrt: Eine während des gesamten Verfahren konstante und nachvollziehbare Begrün- dung spricht für die Lauterkeit der angegebenen Motive. 1.1.3. Sowohl nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung als auch nach der herr- schenden Lehre ist eine Sanierungskündigung grundsätzlich nicht missbräuchlich, sofern gewisse Voraussetzungen gegeben sind. So ist erforderlich, dass das ange- gebene Sanierungsprojekt tatsächlich umgesetzt werden soll, im Zeitpunkt der Kün- digung als ausgereift erscheint und dass die Umsetzung die Weiterbenutzung des
- 9 - Mietobjekts erheblich erschweren würde. Zudem muss das Umbauprojekt realisier- bar sein und darf nicht objektiv unmöglich erscheinen. Sind die Voraussetzungen erfüllt, wird dem Vermieter ein schützenswertes Interesse zugestanden, die Miet- verhältnisse zwecks Räumung aufzulösen, um die geplanten Sanierungsarbeiten ohne Verzögerungen ausführen zu können. Ein Verstoss gegen Treu und Glauben kann dem Vermieter nicht ohne Weiteres vorgeworfen werden (zum Ganzen siehe BGE 142 III 91 E. 3.2.1; BGE 135 III 112 E. 4; BGer 4A_435/2021 vom 14. Februar 2022 E. 3.1.1; ZK-HIG/BÜHLMANN, Art. 271 OR N 87; SVIT-Komm.-FUTTERLIEB, a.a.O., Art. 271 OR N 36; MPra-THANEI, a.a.O., S. 790 ff.; FUTTERLIEB, Kündigung bei umfassender Überholung, MRA 2008, S. 28 f.; CHK-HULLIGER/HEINRICH, a.a.O., Art. 271-271a OR N 3a; KUNZ, mp 4/12 S. 239 ff.). Das Bundesgericht hat mit BGE 143 III 344 seine in den Jahren davor ergangene Rechtsprechung präzisiert, soweit diese teilweise zu Missverständnissen geführt hat. Entgegen dem in früheren Entscheiden erweckten Anschein müsse die Begrün- dung nicht innert der Anfechtungsfrist erfolgen, sondern könne auch noch im An- fechtungsverfahren geliefert werden. (BGE 143 III 344 E. 5.3.1 und 5.3.3, m. Hinw. auf BGE 142 III 91 E. 3.2.1, BGE 140 III 496 E. 4.2.2 sowie BGer 4A_625/2014 vom 25. Juni 2015 E. 4 und 5). Die Gesetzeslage sei unabhängig vom Kündigungsgrund stets dieselbe und es seien keine Gründe ersichtlich, weshalb es sich bei einer Sa- nierungskündigung anders verhalten solle. In den Präjudizien von BGE 142 III 91 und BGE 140 III 496 sei jeweils die Begründung der Kündigung für den Entscheid gar nicht wesentlich gewesen, denn die Treuwidrigkeit habe sich daraus ergeben, dass im Zeitpunkt der Kündigungen (noch) keine genügend konkreten, umsetzba- ren und realitätsnahen Projekte bestanden hätten. Die Kündigungen seien somit jeweils auf Vorrat ausgesprochen worden und damit ohne schutzwürdiges Interesse (vgl. BGE 143 III 344 E. 5.3.3). Richtig an den Entscheiden bleibe, dass es dem Vermieter möglich und zumutbar sei, die Kündigung entsprechend genau zu be- gründen (sei es von sich aus oder spätestens auf Verlangen hin), wenn er denn über ein genügend ausgereiftes Projekt verfüge (BGE 143 III 344 E. 5.3.4, m. Hinw. auf BGer 4A_409/2016 vom 13. September 2016 Sachverhalt lit. B) und dass es – ebenso wie eine fehlerhafte Begründung – ein Indiz für ein fehlendes schützens- wertes Interesse bilden könne, wenn zur Begründung bloss pauschal Sanierungs-
- 10 - oder Umbauarbeiten angegeben werde oder wenn die Begründung im Laufe der Zeit variiert werde, ohne dass dafür nachvollziehbare Beweggründe bestünden. Seither haben sich die Gerichte – auch das angerufene (ZMP 2020 Nr. 2; ZMP 2018 Nr. 3) – bei der Prüfung der Gültigkeit von Sanierungs- oder Umbaukündigungen (wieder) durchwegs auf die Frage fokussiert, ob der Vermieter im Zeitpunkt der Kün- digung über ein Projekt verfügt, das ernst gemeint und realisierbar ist. Ob eine Bau- bewilligung vorliegt, spielt dabei ebenso wenig eine Rolle, wie die Frage, wie hoch- wertig das Projekt zur Zeit der Kündigung ist oder ob es später noch zu – vom Ver- mieter freiwillig vorgenommenen oder von der Baubehörde oder Dritten veranlass- ten – Projektänderungen kommt. Im Gegenteil: Solche Änderungen gehören letzt- lich zu jedem grösseren Projekt und sind in der Regel gerade ein Indiz für ein ernst gemeintes und aktiv umgesetztes Bauvorhaben, mithin auch für einen mit Treu und Glauben ohne Weiteres vereinbaren Kündigungsgrund. Selbst eine spätere Ableh- nung des Baugesuchs führt nicht zwangsläufig zur Annahme einer missbräuchli- chen Kündigung (BGer 4A_142/2017 vom 3. August 2017 E. 2.3 und E. 4.1 f.). Ebenso wenig ist erforderlich, dass das Umbauprojekt bereits im Kündigungszeit- punkt in allen Teilen mit dem öffentlichen Recht übereinstimmt (BGer 4A_491/2018 vom 8. Mai 2019 E. 3.6). Der Entscheid des Bundesgerichts (BGer 4A_142/2017) betraf einen Fall aus dem Kanton Basel-Stadt, welcher in seinem öffentlichen Bau- recht ein Antragsrecht der Mietschlichtungsstelle bezüglich des Baubewilligungs- entscheids vorsieht. Im konkreten Fall hatte die Schlichtungsstelle einen Antrag auf Ablehnung des Baugesuchs gestellt. Das Bundesgericht erwog in E. 4, Umstände, die sich erst nach der Kündigung ereigneten, könnten eine ursprünglich zulässige Kündigung nicht im Nachhinein zu einer missbräuchlichen machen. Allerdings er- laubten derartige Umstände bisweilen Rückschlüsse auf die Situation im Kündi- gungszeitpunkt, namentlich betreffend das «Mass der Unmöglichkeit» eines Pro- jekts. Missbräuchlich sei die Kündigung nur, wenn offensichtlich sei, dass das Pro- jekt mit den Bestimmungen des öffentlichen Rechts unvereinbar sei, sodass die Vermieterschaft die notwendigen Bewilligungen mit Sicherheit nicht erhalten werde. Bestehe im Kündigungszeitpunkt lediglich eine nicht zu vernachlässigende Wahr- scheinlichkeit, dass die Bewilligung verweigert werden könnte, genüge dies nicht, um die Kündigung als missbräuchlich zu qualifizieren. Stehe der zuständigen Be- hörde bei der Bewilligung ein weiter Ermessenspielraum zu, könne in der Regel
- 11 - nicht gesagt werden, dass die Bewilligung mit Sicherheit nicht erteilt werde. Werde die Bewilligung tatsächlich verweigert, könnte sich allenfalls die Frage stellen, ob noch ein schützenswertes Interesse am Festhalten an der Kündigung bestehe. Dass aber ein Projekt nur mit Auflagen bewilligt werden könne oder für die Bewilli- gung gewisse Abänderungen nötig seien, genüge für eine Ungültigkeit nicht. Im konkreten Fall ändere der negative Antrag der Mietschlichtungsstelle nichts am wei- ten Ermessen des zuständigen Bau- und Gastgewerbeinspektorats. In einem Fall aus dem Kanton Waadt vertiefte das Bundesgericht diesen Ansatz (BGer 4A_491/2018 und 4A_519/2018 vom 8. Mai 2019). Der Vermieter hatte eine 1910 und 1911 erbaute Liegenschaft in Lausanne mit 50 Wohnungen im März 2012 erworben, in welcher zwischen 1991 und 2000 grössere Renovationen durchgeführt worden waren. In Kontrollberichten aus den Jahren 2010 und 2012 hatten sich den- noch erhebliche technische Mängel gezeigt (a.a.O., Sachverhalt A.c), welche in eine Empfehlung mündeten, die Leitungen und sanitären Anlagen zu ersetzen. Im Kan- ton Waadt ist die Sanierung von Altbauten – anders als im Kanton Zürich – von öffentlichem Recht überlagert, welches der Erhaltung von (günstigen) Wohnimmo- bilien dient und zu diesem Zweck eine Verwaltungsabteilung Wohnbau («Division logement») mit weit gehenden Kompetenzen bei der Bewilligung von Sanierungs- vorhaben ausstattet («Loi concernant la démolition, la transformation, et la rénova- tion de maisons d’habitation», LDTR, seit 1. Januar 2018 ersetzt durch eine «Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif», LPPPL). Dieser Behörde hatte der Vermieter noch in seiner Eigenschaft als Kaufinteressent im Februar 2012 einen Besuch abgestattet und zwei Monate später telefonischen Kontakt mit einem Archi- tekten aufgenommen. Wieder zwei Monate später verschaffte er sich im Stadtarchiv von Lausanne die Pläne über die Baute und besichtigte die öffentlich zugänglichen Teile derselben mit einem Architekten. Am 26. Juni und 20. August 2012 traf er sich mit zwei Mitarbeitenden der Division logement, um eine Stellungnahme zu den zu- lässigen Mietzinsen nach den Arbeiten zu bekommen. Dabei sprach er von einem Bauvolumen von rund Fr. 7'500'000.–, legte aber keine Pläne vor. Erste rudimentäre Pläne erstellte ihm sein Architekt am 23. Juli 2012. Diese sahen Grundrissverände- rungen bis hin zur Schaffung von Duplex-Wohnungen im 4. Obergeschoss vor. Die Korrespondenz mit der Division logement vom 20. Juli und 27. August 2012 zeigte, dass der Vermieter sich mit dem Amt über die zulässigen Quadratmeterpreise nach
- 12 - Bauausführung verständigt hatte. Am 29. August 2012 kündigte der Vermieter sämt- liche Mietverhältnisse unter Hinweis auf sein Bauprojekt. Die zuständige Behörde lehnte in der Folge sowohl das im Januar 2013 als auch das während des hängigen Verwaltungsgerichtsverfahrens im Oktober 2015 korrigierte Projekt ab, und zwar obwohl das korrigierte Projekt anders als das ursprüngliche keine Wohnungszu- sammenlegungen mehr vorsah, sondern die Wohnungen integral erhalten bleiben sollten. Beide Verwaltungsgerichtsverfahren wurden als gegenstandslos erledigt abgeschrieben. Anders als die erste, aber gleich wie die zweite Instanz erachtete das Bundesgericht die Kündigung als gültig. Zwar müsse im Kündigungszeitpunkt ein ausgereiftes ernst gemeintes Projekt vorliegen. Dies bedeute aber lediglich, dass die Durchführung nicht offensichtlich unmöglich sein dürfe (a.a.O., E. 2.1.2). Dass ein ernst gemeintes, genügend präzises und die Leitungen betreffendes Pro- jekt vorgelegen habe, zeige schon der Briefwechsel mit der Division logement, wel- cher der Kündigung vorausgegangen sei. Aus der Begründung der Kündigung sei durchaus hervorgegangen, dass die Mietobjekte eine Zeitlang ohne fliessendes Wasser sein würden, was einen Aufenthalt der Mieter verunmögliche (a.a.O., E. 3.2). Klar sei auch gewesen, dass die Arbeiten aufgrund ihres Ausmasses mehr als nur unbedeutende Komplikationen erführen, wenn die Mieter in der Liegenschaft verbleiben würden (a.a.O., E. 3.4). Dass es der Vermieter mit dem Projekt ernst gemeint habe, zeige auch das administrative Epos («épopée administrative»), das er nach der Kündigung auf sich genommen habe, was die Vorinstanz willkürfrei ge- radezu als Ausdruck von Hartnäckigkeit habe betrachten dürfen. Das Projekt habe im Übrigen nicht nur – von einem vernichtenden Bericht gestützte – Unterhaltsar- beiten, sondern auch erhebliche Änderungen an der veralteten Anlage umfasst. Da- mit habe ein für eine gültige Kündigung hinreichend ausgereiftes Projekt bestanden, denn gestützt darauf sei klar abzuschätzen gewesen, dass die Anwesenheit der Mieter das Projekt behindern würde. Dass die Division logement mit ihren Entschei- den die beiden ersten Projekte habe scheitern lassen, ändere an der Gültigkeit der Kündigung nichts, denn daraus könne nicht abgeleitet werden, dass der Vermieter ein unmögliches Projekt verfolgt habe (a.a.O., E. 3.6). Ein offensichtliches Interes- senmissverhältnis sei nicht zu erkennen, denn die von den Mietern angeführte teils lange Mietdauer vermöge ein solches nicht zu begründen (a.a.O., E. 3.7).
- 13 - Aus diesem Entscheid geht deutlich die Präzisierung hervor, dass der Reifegrad eines als Kündigungsgrund angegebenen Bauprojekts im Sinne der bundesgericht- lichen Rechtsprechung zu Art. 271 Abs. 1 OR sich nicht in erster Linie an den wirk- lichen oder vermeintlichen Hürden des öffentlichen Rechts misst, sondern an den Beeinträchtigungen, welche das Projekt durch den Verbleib der Mieter erleiden würde. Sind diese nicht nur unerheblich oder würde umgekehrt ein Verbleib der Mieter für diese unzumutbare Einschränkungen mit sich bringen, so erweist sich eine Kündigung als gültig, soweit nicht sicher ist, dass unüberwindliche baurechtli- che Hindernisse ein Projekt von der Art des angegebenen schlechterdings verun- möglichen. 1.2. Würdigung im konkreten Fall 1.2.1. Im vorliegenden Fall begründete der Beklagte die Kündigung mit einer Ge- samtsanierung. Gemäss genannten Begleitschreiben sollen unter anderem sämtli- che Vollgeschosse vollständig zurückgebaut und anschliessend neu ausgebaut werden, was einen Ersatz der Bodenbeläge, von Küchen und Bädern, der Elektro- anlagen, der Fenster, des Heizungssystems etc. beinhalte und sich nicht in bewohn- tem Zustand bewerkstelligen lasse. 1.2.2. Zwischen den Parteien ist insbesondere strittig, zu welchem Zeitpunkt der Beklagte bzw. dessen Architekt die Baueingabe getätigt haben. Klar ist, dass am 11. Juni 2021 ein elektronisches Gesuch eingereicht wurde. Wann die Baueingabe genau erfolgte, spielt letztlich keine Rolle, denn wie erwähnt, ist das für die Gültigkeit der Kündigung belanglos. 1.2.3. In erster Linie stellt die Klägerin den ernsthaften Sanierungswillen des Be- klagten in Abrede. Sie stellt sich auf den Standpunkt, dass es dem Beklagten primär nur darum gehe, die Wohnungen zu einem höheren Mietzins zu vermieten. Die Klägerin verkennt, dass es für das vorliegende Kündigungsschutzverfahren keine Rolle spielt, in welchem Zustand sich die Liegenschaft genau befindet bzw. wann der Beklagte die Liegenschaft oder einzelne Wohnungen der Liegenschaft letztmals saniert bzw. instandgesetzt hat. Wie der Beklagte zutreffend ausführt, ist der Entschluss zu Art und Umfang einer Sanierung Sache des Eigentümers (BGE 135 III 112 E. 4.2; Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich NG190010-O
- 14 - vom 18. Juni 2019, E. 2.10; ZMP 2018 Nr. 6 E. 4.3.1.5; ZMP 2018 Nr. 16 E. 4.2; ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 271 OR N 87). Entscheidend ist einzig, dass der Beklagte im Kündigungszeitpunkt tatsächlich über einen ernsthaften Sanierungswillen ver- fügte, der Kündigungsgrund somit nicht nur vorgeschoben ist. Allein aus dem Um- stand, dass die geplanten Sanierungsarbeiten nicht gesetzlich zwingend oder zeit- lich dringlich sind, lässt nicht automatisch auf einen fehlenden Sanierungswillen schliessen. Alleine aus der Vorgeschichte – der Beklagte kündigte der Klägerin bereits im Jahr 2003, 2007 sowie 2010, wobei sämtliche Kündigungen als missbräuchlich erklärt wurden – lässt sich für das vorliegende Verfahren nichts ableiten. Die erste Kündi- gung (vom 25. April 2003) wurde wegen angeblichem Eigenbedarf für den Sohn des Beklagten ausgesprochen, wobei der Kündigungsgrund als nicht glaubhaft erachtet wurde. Bei der zweiten Kündigung (vom 5. Juni 2007) wurden – anders als im jetzi- gen Verfahren – nicht sämtliche Mietverhältnisse aufgrund einer geltend gemachten Totalsanierung gekündigt. Im Übrigen bestanden Indizien für ein nicht ausgereiftes Projekt und damit für eine vorgeschobene Begründung (…; BGer 4A_524/2010 vom 23. November 2010). Bei der Kündigung vom 19. April 2010 handelte es sich um eine Zahlungsverzugskündigung, welche aufgrund der gesamten Umstände (insbe- sondere der gutgläubigen Hinterlegung der ausstehenden Mietzinse) als miss- bräuchlich erklärt wurde. Die Kündigungen in der Vergangenheit basierten somit auf sehr unterschiedlichen Ausgangslagen. Die jetzige Kündigung ist am ehesten mit der Kündigung wegen umfassender Renovation der Wohnung aus dem Jahr 2007 vergleichbar. Dennoch gibt es gewichtige Unterschiede. Einerseits datierte damals das Baukonzept mehr als zwei Monate nach der ausgesprochenen Kündigung, und die Kündigung wurde kurz nach Ablauf einer Sperrfrist ausgesprochen. Zudem liegt die letzte Kündigung mittlerweile mehr als 12 Jahre zurück. Ob der Beklagte, wie er sagt, aus seinen Fehlern gelernt hat, misst sich einzig am heute im Raum stehenden Projekt. Im vorliegenden Verfahren ist die Situation eine andere. So besteht vorliegend kein enger zeitlicher Zusammenhang mit einer Kündigungssperrfrist. Zudem wurden so- wohl die Projektpläne als auch die Kostenschätzung mit Kurzbaubeschrieb spätes- tens am 14. Januar 2021 erstellt, wobei die Schätzung auf dem Vorprojekt mit Stand
- 15 - vom 1. Dezember 2020 basierte. Auch der eingereichte Terminplan datiert vom 11. Dezember 2020 und somit vor der Kündigung. Gemäss diesem Rahmentermin- plan soll die Ausarbeitung des Sanierungsprojekts ab Sommer 2020 stattgefunden haben. Zudem fand unbestrittenermassen am 14. Januar 2021 eine Besprechung zwischen dem Beklagten, dessen Anwalt, der Liegenschaftsverwaltung und dem Architekten statt. Das Architekturbüro stellte dem Beklagten am 1. Februar 2021 Arbeiten aus dem Jahr 2020 in Rechnung. Der Betrag für diese Arbeiten von Fr. 19'386.– wurde unbestrittenermassen beglichen. Dass diese Dokumente falsch datiert (vordatiert) worden oder inhaltlich nicht korrekt seien, wurde von klägerischer Seite nicht behauptet und es liegen auch keine dies- bezüglichen Hinweise vor. Auch der Umstand, dass der Beklagte im Sommer 2020 seinen Architekten mit der Ausarbeitung des Vorprojekts und einer Grobkosten- schätzung beauftragte und dieses Vorprojekt im Dezember 2020 vorgestellt wurde, wurde von der Klägerin nicht bestritten. Somit kann als erstellt gelten, dass der Be- klagte sein Sanierungsvorhaben vor der Kündigung ausarbeiten liess. Dies unter- streicht die Ernsthaftigkeit des Projekts. Soweit die Klägerin geltend macht, die Lie- genschaft sei schon vor 14 Jahren totalsaniert worden, widerspricht sie sich, denn sie führt selber aus, dass die angebliche Totalsanierung nur 9 von 14 Wohnungen betraf und dass nicht alle Arbeiten gleichzeitig, sondern jeweils bei Mieterwechseln erfolgten. Der Entscheid über Art und Umfang einer Sanierung liegt ausschliesslich beim Beklagten. Es liegt nicht an der Klägerin zu beurteilen, ob eine Sanierung an- gezeigt erscheint. Da nicht sämtliche Wohnungen umfassend saniert worden sind, kann jedenfalls nicht gesagt werden, dass eine umfassende Sanierung der laut GIS- Browser des Kantons Zürich im Jahr 1951 und damit vor gut 70 Jahren erstellten Baute, entfernt jeglicher Logik erscheint. Die Tatsache, dass der Beklagte in den im Jahr 2006 erstellten Dachwohnungen keine Umbauarbeiten beabsichtigt – was un- bestritten geblieben ist –, ändert nichts am Umstand, dass bei erheblichen Umbau- arbeiten ein Verbleib in der Liegenschaft nicht möglich bzw. nicht ohne Weiteres zumutbar ist. Dies insbesondere, da bei einer Strangsanierung die hier betroffenen Teile der Liegenschaft teilweise ohne Wasser und Strom wären. Dafür, dass der Beklagte tatsächlich eine Sanierungsabsicht hat, spricht auch der Umstand, dass durch den Architekten bis zum 20. April 2021 Kosten von
- 16 - Fr. 98'000.– (exkl. MwSt) anfielen und der Beklagte auch unbestrittenermassen die Akontozahlungen über Fr. 40'000.– bereits beglichen hat. Zusätzliches Indiz für den ernsthaften Sanierungswillen ist auch die Tatsache, dass der Beklagte im Anschluss an die Kündigung das Baubewilligungsverfahren einleitete. 1.2.4. Weiter bemängelte die Klägerin, die Baubewilligung sei nur erteilt worden, weil der Beklagte falsche Pläne eingereicht habe. Aufgrund der fehlerhaften Pläne habe die Baubehörde die Wesentlichkeit der Änderungen der Baute verneint bzw. nicht erkannt und entsprechend keine lärmschutzrechtlichen Abklärungen getroffen. Aufgrund der Tatsache, dass mit Bauentscheid vom 3. November 2021 die Baube- willigung unter gewissen Bedingungen und Auflagen erteilt worden ist, kann nicht leichthin von einer offensichtlich fehlenden Bewilligungsfähigkeit gesprochen wer- den. Vielmehr verdeutlicht dies, dass das Projekt grundsätzlich bewilligungsfähig ist, haben doch Auflagen und Bedingungen gerade den Zweck, die Bewilligungsfä- higkeit durch die Behebung von behebbaren Mängeln eines Projekts zu erreichen (vgl. § 321 Abs. 1 PBG). Zwar trifft es zu, dass die Rechtsprechung betreffend Lärmschutz in jüngster Zeit verschärft wurde. Betroffen sind davon nach Art. 31 Abs. 1 LSV neben Neubauten auch wesentliche Änderungen von bestehenden Gebäuden mit lärmempfindlichen Räumen. Es ist zwar nicht auszuschliessen, dass dem Beklagten im baurechtlichen Rechtsmittelverfahren aus umweltrechtlicher Sicht Schwierigkeiten entstehen könn- ten. Daraus lässt sich aber nicht per se auf ein offensichtlich nicht bewilligungsfähi- ges Projekt schliessen. Wenn die Erteilung einer Ausnahmebewilligung nötig wäre, folgt daraus auch, dass sie nicht ausgeschlossen ist. Zudem könnten Projektmodi- fikationen in Erwägung gezogen werden. Auch dass das Baugesuch in diversen Punkten ausgebessert werden musste, lässt das Projekt nicht per se als nicht realisierbar oder unmöglich erscheinen. Vielmehr zeugt gerade der Umstand, dass trotzdem die Baubewilligung erteilt worden ist, wenn auch unter diversen Auflagen und Bedingungen, dass das Sanierungsprojekt nicht an gravierenden Mängeln leidet.
- 17 - Offenbleiben kann, inwiefern die eingereichten Pläne korrekt sind. Der Beklagte führt in diesem Zusammenhang aus, dass nur drei Wohnungen, entgegen den ein- gereichten Plänen, eine zusätzliche Trennwand aufweisen würden. Die Klägerin ist hingegen der Ansicht, dass vier Wohnungen über eine zusätzliche Trennwand ver- fügen und die Pläne diesbezüglich fehlerhaft seien. Fest steht, dass nicht sämtliche Wohnungen betroffen sind. Selbst wenn das Baurekursgericht die Baubewilligung dahingehend korrigieren würde, dass gewisse Wände, die offenbar im ursprüngli- chen Projekt von 1951 nicht vorhanden waren, inzwischen aber eingezogen wur- den, nicht entfernt werden dürften, würde dies der Bewilligungsfähigkeit eines leicht modifizierten Projekts keinen Abbruch tun. Im Übrigen ist davon auszugehen, dass die erstinstanzliche Baubehörde ihre eigenen Archivdaten, namentlich die histori- schen Pläne in ihren Entscheid einbezogen hat. Einzig aus dem Umstand, dass trotz zusätzlicher Trennwände in einzelnen Wohnungen das Sanierungsvorhaben bewilligt wurde, lässt – entgegen der klägerischen Ansicht – nicht darauf schliessen, dass die Bausektion es versäumt habe, die Stammbewilligung zu konsultieren. Dass sie eine wesentliche Änderung i.S.v. Art. 31 LSV durch das Entfernen einzelner Wände verneint hat, ist jedenfalls nachvollziehbar. Sodann stehen die Lärmschutzbestimmungen einem vollständigen Rückbau mit an- schliessendem Neuausbau, Strangsanierungen sowie einer Fassadendämmung nicht entgegen. Diese Sanierungsarbeiten wären selbst beim Vorliegen einer we- sentlichen Änderung (durch die Grundrissanpassung) in sämtlichen Wohneinheiten der Liegenschaft des Beklagten möglich. Diese Arbeiten würden mit nicht unerheb- lichen Beeinträchtigungen einhergehen. Aus den dargelegten Gründen kann nicht gesagt werden, dass dem Sanierungspro- jekt die Bewilligungsfähigkeit von Anfang an (aus lärmschutzrechtlicher Sicht) offen- sichtlich fehlte. 1.2.5. Dass die Sanierung allenfalls auch in bewohntem Zustand durchgeführt wer- den könnte, wie die Klägerin vorbringt, mag sein. Klar ist aber aufgrund der Ein- griffstiefe, besonders der Strangsanierungen, dass dies mit erheblichen Einschrän- kungen für die Bewohner, mit Bauverzögerungen und beträchtlichen Zusatzkosten verbunden wäre. Dies anerkennt die Klägerin auch selbst, indem sie ausführt, dass
- 18 - «alle Wohnungen von erheblichen Umbauten betroffen sein» werden. Auch das Ge- bot der schonenden Rechtsausübung ändert nichts daran, dass es das gute Recht des Beklagten ist, zu entscheiden, ob er diese erheblichen Nachteile auf sich neh- men will oder nicht (BGE 135 III 112 E. 4.2; Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich NG190010-O vom 18. Juni 2019, E. 2.10; ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 271 OR N 87). Zudem ist dem Beklagten unter dem Aspekt der schonenden Rechtsausübung zu- gute zu halten, dass er die Kündigung mit einer längeren Vorlaufzeit (14 Monate bis zum Kündigungstermin) ausgesprochen hat. 1.3. Zusammenfassend erweist sich die ausgesprochene Kündigung als gültig und die Klage ist im Hauptpunkt abzuweisen. 2. Erstreckung der Mietverhältnisse 2.1. Teilweise Klageanerkennung Im Zusammenhang mit der beantragten Erstreckung der Mietverhältnisse anerkennt der Beklagte eine einmalige und definitive Erstreckung bis zum 30. September 2022 ausdrücklich. Somit liegt für diesen Zeitabschnitt der beantragten Erstreckung eine Anerkennung vor. Für eine Abschreibung zufolge einer Abstandserklärung verlangt das Gesetz grundsätzlich die Unterzeichnung des Protokolls durch die beteiligten Parteien. Die Protokollierungspflicht und die Pflicht, das Protokoll anschliessend von den Parteien unterzeichnen zu lassen (Art. 241 Abs. 1 ZPO), besteht indessen nur, wenn das Entscheidsurrogat dem Gericht mündlich zu Protokoll gegeben wird. Die genannte Formschrift gilt hingegen nicht, wenn die Parteierklärung schriftlich dem Gericht eingereicht wird (KRIECH, DIKE-Komm.-ZPO, a.a.O., Art. 241 N 9). Letzteres ist vorliegend der Fall, da der Beklagte die Erklärung mit den Anträgen in den Plädoyernotizen seines Rechtsvertreters unterzeichnet zu den Akten gegeben hat. Soweit man die Notizen hingegen als Teil des Verhandlungsprotokolls betrach- ten will, liegt eine zu Protokoll gegebene unterzeichnete Erklärung im Sinne des Gesetzes vor. Diese teilweise Klageanerkennung hat die Wirkung eines rechtskräf- tigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO) und das Verfahren ist diesbezüglich abzu- schreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO).
- 19 - Im Übrigen würde die Dispositionsmaxime die Gegenstandslosigkeit im entspre- chenden Umfang bewirken, da das Gericht einer Partei auch bei Geltung der sozi- alen Untersuchungsmaxime nicht mehr und nichts anderes zusprechen darf, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkennt (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Entsprechend gilt es im Folgenden nur noch zu prüfen, ob auf eine Erstreckung über den 30. September 2022 hinaus zu erkennen ist. 2.2 Theorie Nach Art. 272 Abs. 1 und Art. 272b Abs. 1 OR kann ein Mieter die Erstreckung des Mietverhältnisses für Wohnräume um höchstens vier Jahre verlangen, wenn die Be- endigung der Miete für den Mieter oder seine Familie eine Härte zur Folge hätte, die durch die Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen wäre. Voraussetzung eines Erstreckungsanspruches ist, dass eine Härte auf Mieterseite vorliegt, kein Er- streckungsausschlussgrund i.S.v. Art. 272a OR vorliegt sowie dass eine Interes- sensabwägung zugunsten des Mieters ausfällt (ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 272 OR N 74 f.). Als Härte fallen Umstände in Betracht, die es dem Mieter oder seiner Fa- milie verunmöglichen, in der bis zur Vertragsbeendigung verbleibenden Zeit ein Er- satzobjekt zu beschaffen. Härtebegründende persönliche Verhältnisse sind all jene Umstände, die den Mieter in der Suche nach einem angemessenen Ersatz direkt oder indirekt behindern (ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 272 OR N 149). Auch die berufliche Situation kann eine Rolle spielen, ebenso eine vorübergehende Ungewissheit in den persönlichen Verhältnissen oder ein objektiv ungünstiger Kündigungstermin, der beispielsweise zu einem Klassen- oder Schulwechsel der Kinder mitten im Schul- jahr führen soll (ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 272 OR N 151 und 155 f.). Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Mieterin bestimmen in erster Linie das Markt- segment, in dem nach einem (angemessenen) Ersatzobjekt zu suchen ist (ZK- HIGI/BÜHLMANN, Art. 272 OR N 165). Bei der Wohnraummiete hat sich in der Praxis die Faustregel entwickelt, dass nicht mehr als ein Viertel bis ein Drittel des monatli- chen Nettoeinkommens für den Mietzins aufgewendet werden soll (BGer 4A_421/2017 vom 27. September 2017 E. 5.5.3). Leistet sich die Mieterin schon bisher einen eher zu hohen Mietzins, so bildet das ein Indiz für dessen Tragbarkeit (vgl. ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 272 OR N 171). Bei den wirtschaftlichen Verhältnissen
- 20 - ist in erster Linie das Einkommen zu berücksichtigen. Ohne besondere Umstände wie einem sehr hohen Vermögen oder der Abfederung einer Übergangssituation kann von der Mieterin nicht erwartet werden, dass sie ihr Vermögen anzehrt. Massgeblich sind bei Einkommen und Vermögen die tatsächlichen Verhältnisse und nicht künftige Entwicklungen, es sei denn, sie zeichnen sich mit Gewissheit ab (SVIT-Komm.-HULLIGER, a.a.O., Art. 272 OR N 28). Bei langen Mietverhältnissen (zehn Jahre und mehr) liegt eine Härte im drohenden Verlust der Orts- bzw. Quartierbezogenheit, sofern eine solche in den vergangenen Jahren für den Mieter entstanden ist (ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 272 OR N 145; BGer 4A_177/2008 vom 14. März 2008 E. 3.1). Die Verhältnisse auf dem Wohnungsmarkt sind ein wesentliches Kriterium bei der Beurteilung einer Härte (MPra-SPIRIG, a.a.O., S. 835 f.). Anders als bei einer Zweit- erstreckung sind für eine erstmalige Erstreckung zwar keine besonders intensiven Suchbemühungen erforderlich (vgl. Art. 272 Abs. 3 OR). Mit erfolglosen Suchbemü- hungen lässt sich aber aufzeigen, ob und inwiefern sich die Marktverhältnisse auf die Situation der betroffenen Partei ausgewirkt haben (vgl. BGer 4A_459/2020 vom 15. Dezember 2020 E. 4.1; BGer 4A_421/2017 vom 27. September 2017 E. 5.6.3; ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 272 OR N 214; SVIT-Komm.-HULLIGER, a.a.O., Art. 272 OR N 38; MPra-SPIRIG, a.a.O., S. 837; BSK OR I-WEBER, a.a.O., Art. 272 N 13 m.w.H.). Die Erstreckung als Sozialrecht soll nur eingreifen, wenn die Mieterin nicht selber in der Lage ist, sich innert der zur Verfügung stehenden Zeit Ersatz zu beschaffen. Anerkannt ist dabei, dass die Mieterin sich für eine Ersterstreckung grundsätzlich nach einem gleichwertigen Objekt umsehen darf (BGE 116 II 446 E. 3a; BGE 110 II 249 E. 4; ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 272 OR N 99 und N 101). Was ein ange- messenes Ersatzobjekt ist, hängt aber auch von den konkreten Bedürfnissen der Mieterin ab. Ein Anspruch auf ein absolut gleiches bzw. identisches Ersatzobjekt besteht nicht. Entsprechend darf die Mieterin ihre Suche nicht nach dem idealen Ersatzobjekt ausrichten (ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 272 OR N 99 und N 101; vgl. BGer 4A_421/2017 vom 27. September 2017). Ob die Suchbemühungen als ernsthaft einzustufen sind, bestimmt sich nach objektiven Kriterien (SVIT-Komm.-HULLIGER, a.a.O., Art. 272 OR N 38; ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 272 OR N 101 und N 207 ff.).
- 21 - Keine oder ungenügende Suchbemühungen können je nach den Umständen zu ei- ner Reduktion der Erstreckungsdauer oder zu deren Ausschluss führen (BGer 4A_522/2009 vom 13. Januar 2010 E. 3.3; BGE 125 III 226 E. 4c). Im Rahmen der Höchstdauer kann das Gericht eine oder zwei Erstreckungen ge- währen. Ob eine Erstreckung zu gewähren ist und falls ja, für wie lange sowie, ob erstmalig oder definitiv, entscheidet sich aufgrund einer Abwägung der Interessen der Parteien im Einzelfall. Das Gericht entscheidet über das Begehren nach Ermes- sen (Art. 4 ZGB), d.h. unter Berücksichtigung aller Umstände (Art. 272 Abs. 2 OR; BGE 136 III 190 E. 6; BGE 135 III 121 E. 2; BGE 125 III 226 E. 4b). Die üblicher- weise mit einem Umzug verbundenen Unannehmlichkeiten stellen für gewöhnlich keine Umstände im Sinne von Art. 272 Abs. 1 OR dar, weil sie durch eine Erstre- ckung nicht abgewendet, sondern lediglich hinausgezögert werden können. Eine Mieterstreckung rechtfertigt sich nur, wenn damit eine Milderung der Folgen der Kündigung zu erwarten ist. Die Erstreckung hat nicht den Zweck, den Mieter mög- lichst lange von günstigen Konditionen profitieren zu lassen, sondern bezweckt in der Regel, dem Mieter mehr Zeit für die Suche nach einem Ersatzobjekt zu ver- schaffen (BGE 142 III 336 E. 5.3.1; BGE 116 II 446 E. 3b; BGE 105 II 197 E. 3b). Der Erstreckungsanspruch beurteilt sich nach den Verhältnissen im Zeitpunkt des Entscheids (BSK OR I-WEBER, a.a.O., Art. 272 N 3c). 2.3 Härte für die Klägerin Das Mietverhältnis der Klägerin als Hauptmieterin dauert bislang knapp 28 Jahre. Ausserdem wohnt die Klägerin unbestrittenermassen bereits seit 33 Jahren im Quartier Oberstrass. Weiter wohnt eine der beiden erwachsenen Töchter der Klä- gerin heute ebenfalls in der Stadt Zürich (die andere Tochter in Paris) und der Arzt der Klägerin, der unbestrittenermassen eine Vertrauensperson geworden ist, hat seine Praxis ebenfalls in der Stadt Zürich. Die Stadt Zürich sei auch ihr Arbeitsgebiet [als selbständige Architektin, Anm. d. Red.]. Aus diesen Gründen möchte sie in der Stadt Zürich bleiben. Hinsichtlich der Dauer des Mietverhältnisses ist nach einer bald 28-jährigen Mietdauer von einem sehr langen Vertragsverhältnis auszugehen, womit eine gewisse Ortsverbundenheit anzunehmen ist. Die Klägerin selbst be- hauptet nicht eine Quartierverbundenheit (…), sondern einzig eine Verwurzelung in
- 22 - der Stadt Zürich. Auch aufgrund des Gesundheitszustands (zwei angeborene Or- ganfehler) und einer entsprechenden medizinischen Behandlung bei einem Spezialisten wird keine Verbundenheit mit dem Quartier abgeleitet. Entsprechend erstreckten sich auch die Suchbemühungen der Klägerin auf das ganze Stadtge- biet. (…) In wirtschaftlicher Hinsicht erhält die Klägerin unbestrittenermassen eine AHV- Rente in der Höhe von monatlich Fr. 1'689.–, wobei es unbestritten ist, dass sie als Selbständigerwerbende kein 3. Säule- oder Pensionskassenguthaben oder anderes nennenswertes Vermögen hat. Zur Finanzierung ihres Lebensunterhalts steht ihr neben der AHV-Rente ein Darlehen der Familie zur Verfügung. Trotz ihres Alters arbeitet die Klägerin unbestrittenermassen nach wie vor als Architektin, wobei sie seit der Covid-Krise keine Aufträge mehr erhalten hat, aber aus dem Jahr 2020 noch Honorarrechnungen in Höhe von über Fr. 60'000.– ausstehend sind. Trotz ihrer fi- nanziellen Situation leistet sich die Klägerin einen Bruttomietzins für die Wohnung von Fr. 1'538.–, wobei die Klägerin angab, für eine Dreizimmerwohnung gar Fr. 1'700.– und für eine Vierzimmerwohnung, sofern sie dort auch arbeiten könne, bis zu Fr. 2'500.– zahlen zu können. Entsprechend fielen auch ihre Suchbemühun- gen aus. Somit ist davon auszugehen, dass die Klägerin solche Mietzinse mit ihren finanziellen Ressourcen zu tragen vermag. Dem Beklagten ist nicht zu folgen, dass die Klägerin ihre Suchbemühungen gar auf Objekte für Fr. 3'500.– auszudehnen habe, da sie ausgesagt habe, neben dem aktuellen Mietzins für ihre Wohnung von Fr. 1'800.– bis vor Corona Fr. 1'700.– für ein Büro bezahlt zu haben. Ausschlagge- bend ist einzig der aktuell geschuldete Mietzins für das im Streit liegende Mietobjekt bzw. die Bereitschaft der Klägerin, sich einen höheren Mietzins zu leisten. (…) Bei einem zur Verfügung stehenden Mietzinsrahmen von bis zu Fr. 2'500.– für Mie- tobjekte mit mindestens drei Zimmern wird die Suche der Klägerin nach einem Er- satzobjekt nicht erschwert. Dies insbesondere, da sich der Suchradius der Klägerin auf das gesamte Stadtgebiet erstreckt und sich die Tochter der Klägerin bereit er- klärte, solidarisch zu haften. Daher kann nicht von einem wirtschaftlichen Härtefall
- 23 - gesprochen werden. Das eben Gesagte würde erst Recht gelten, müsste die Klä- gerin ihre Suchbemühungen – wie sie es selbst getan hat – auch auf Zweizimmer- wohnungen ausdehnen. Somit liegt weder aufgrund der langen Mietdauer noch aufgrund der persönlichen oder finanziellen Verhältnisse eine erhebliche Härte vor. Im Zusammenhang mit den eingereichten Suchbemühungen ist festzuhalten, dass diese seit der Kündigung vom 29. Januar 2021 bis zur Hauptverhandlung nur sehr punktuell und auch nicht sofort nach Erhalt der Kündigung erfolgten. Gemäss eingereichter Liste erfolgten die Suchbemühungen zwischen 22. Juli 2021 und 10. September 2021 sowie ver- einzelt im Januar 2022. In den übrigen ca. zehn Monaten konnte die Klägerin keine Suchbemühungen aufzeigen. Dass in dieser Zeit keine zumutbaren Ersatzobjekte auf dem Wohnungsmarkt der Stadt Zürich zu finden gewesen sein sollen, ist – selbst unter Berücksichtigung der klägerischen Anforderungen an ein Ersatzobjekt und der geltend gemachten Wohnungsnot in Zürich – nicht realitätsnah und wurde auch gar nicht behauptet. Entsprechend sind die Suchbemühungen der Klägerin als ungenü- gend zu qualifizieren und es gelingt ihr auch in Bezug auf den Wohnungsmarkt nicht, eine genügende Härte zu belegen. Selbst wenn man eine gewisse Härte an- nehmen sollte, wäre zu berücksichtigen, dass der Beklagte die Kündigung mit einer Frist von 14 Monaten anstatt der gesetzlichen Kündigungsfrist von drei Monaten ausgesprochen hat und der Klägerin bereits anlässlich der Schlichtungsverhand- lung vom 29. Juni 2021 per sofort ein vorzeitiges Auszugsrecht unter Wahrung einer Anzeigefrist von 14 Tagen auf Mitte und Ende eines jeden Monats zugesagt hat, wodurch das Risiko möglicher doppelter Mietzinsbelastungen erheblich reduziert und die Suche erleichtert bzw. flexibler wurde. Weiter wäre zu berücksichtigen, dass der Beklagte selbst eine Erstreckung von weiteren sechs Monaten begehrt. Somit standen bzw. stehen der Klägerin seit Erhalt der Kündigung insgesamt 20 Monate zur Wohnungssuche zur Verfügung. Unter diesen Umständen würde eine längere Erstreckung als die vom Beklagten zugestandene einmalige und definitive Erstre- ckung um sechs Monate vor dem Hintergrund des zwar in erster Linie finanziellen, aber deshalb nicht weniger legitimen Sanierungsinteresses des Beklagten ohnehin nicht in Betracht kommen.
- 24 - Eine weitergehende Erstreckung wäre auch aus einem weiteren Grund ausge- schlossen. Die Klägerin erklärte, sie habe für fünf Mietobjekte eine Zusage erhalten, welche sie allerdings aus verschiedenen Gründen nicht angenommen habe, insbe- sondere da diese per sofort zu vermieten gewesen wären. Die Ablehnung, nur weil die Wohnungen per sofort zu vermieten gewesen wären, ist nicht nachvollziehbar, insbesondere da der Beklagte der Klägerin anlässlich der Schlichtungsverhandlung vom 29. Juni 2021 ein vorzeitiges Auszugsrecht sowie die Rückgabe des Mietob- jektes in besenreinem Zustand gewährte. Da sämtliche Zusagen nach der Gewäh- rung genannter Rückgabeerleichterungen erfolgten, wäre ein sofortiger Umzug bzw. eine doppelte Mietzinszahlung für eine kurze Zeit der Klägerin zumutbar ge- wesen. Die Ablehnung wird weiter damit begründet, dass eine Wohnung eine Wohn- Ess-Küche hatte und eine andere in Oerlikon im zweiten Stock – jedoch ohne Lift und auf einem Hügel – gewesen sei, oder damit, dass der Parkett "am Springen" und die Fenster "am Auslaufen" seien. Ob all diese Angebote für die Klägerin nicht zumutbar waren und damit die Ablehnungen legitim bzw. ohne Rechtsnachteile zu- lasten der Klägerin erfolgten, scheint zumindest zweifelhaft. Das Verhalten der Klä- gerin wirft ein schiefes Licht auf ihre Behauptung und steht im Widerspruch dazu, dass sie sich auf sämtliche Wohnungen beworben haben will, die für sie in Frage kamen. Es scheint, als habe sich die Klägerin rein aus prozesstaktischen Gründen auf viele Wohnungen beworben, ohne diese tatsächlich auch mieten zu wollen. Was die genauen Gründe waren, kann an dieser Stelle offen gelassen werden. Fest steht, dass drei Wohnungen den Voraussetzungen der Klägerin entsprochen hät- ten. Die Klägerin begründet das Ausbleiben eines Vertragsabschlusses damit, dass sie in der entsprechenden Woche gestürzt sei und deswegen nicht auf die Zusage reagiert habe. Auch diese Argumentation überzeugt nicht. Inwiefern die Klägerin durch den Sturz derart eingeschränkt gewesen sein soll, als dass sie nicht ein kur- zes Telefonat hätte führen oder ein Schreiben verfassen können, wonach sie nach wie vor am Mietobjekt interessiert sei, wurde von ihr nicht dargelegt. Da die Woh- nungsbesichtigungen bereits erfolgt waren, wäre es auch durchaus (und ohne viel Aufwand) möglich gewesen, sich von ihrer Tochter für diese Angelegenheit Unter- stützung zu holen. Weiter argumentiert die Klägerin, es sei ihr jeweils nicht ein be- reits ein unterschriebener Mietvertrag zugestellt worden, weshalb es durchaus hätte sein können, dass sie diese Wohnungen am Ende gar nicht erhalten hätte. Es ist
- 25 - unbeachtlich, dass diese Zusagen nur mündlich erfolgten. Es (…) entbehrt jeglicher Logik, dass eine Verwaltung eine mündliche Wohnungszusage gemacht haben soll, ohne die Bereitschaft, anschliessend einen schriftlichen Mietvertrag abzuschlies- sen. Dass dies gleich fünf Verwaltungen so gehandhabt haben sollen, ist schlicht absurd. Dass die Verwaltungen die mündlichen Zusagen versehentlich oder auf- grund eines Irrtums gemacht hätten, wird weder behauptet noch bestehen dafür Indizien. Somit hätte die Klägerin – sollte überhaupt eine Härte vorliegen (s.o.) – diese durch ihr Verhalten selbst verursacht, indem sie das Zustandekommen eines neuen Mietverhältnisses trotz entsprechender Möglichkeit vereitelte. Entsprechend wäre eine Erstreckung auch aufgrund der Verletzung der allgemeinen Schadenmin- derungsobliegenheit ausgeschlossen. 2.4. Fazit Zusammenfassend ist die Klage in Bezug auf das Rechtsbegehren Ziff. 2 über die Erstreckung der Mietverhältnisse abzuweisen, soweit es über das vom Beklagten zugestandene Mass hinausgeht. V. Kosten- und Entschädigungsfolgen Die Kosten- und Entschädigungsfolgen werden nach Obsiegen und Unterliegen der Parteien im Prozess verteilt (Art. 106 ZPO) und bemessen sich anhand des Streit- werts der Klage (vgl. Verordnung des Obergerichts des Kantons Zürich über die Gerichtsgebühren vom 8. September 2010, nachfolgend GebV OG, und Verord- nung des Obergerichts des Kantons Zürich über die Anwaltsgebühren vom 8. Sep- tember 2010, nachfolgend AnwGebV; Art. 96 ZPO). Nach Art. 91 Abs. 1 ZPO wird der Streitwert durch das Rechtsbegehren bestimmt, wobei allfällige Eventualbegeh- ren nicht hinzugerechnet werden. Entsprechend ist der Streitwert einzig in Bezug auf die Gültigkeit der Kündigung zu berechnen und nicht anhand der eventualiter begehrten Erstreckung. Der Streitwert zur Berechnung der Prozesskosten beläuft sich unbestrittenermassen auf Fr. 73'836.–. Bei diesem Streitwert beträgt die ordentliche Gerichtsgebühr Fr. 7'457.– (§ 4 Abs. 1 GebV OG). Bei der Bemessung der Gerichtsgebühr sind § 4 und § 7 GebV OG und
- 26 - bei der Festlegung der Parteientschädigung ist § 4 AnwGebV angemessen zu be- rücksichtigen. Vorliegend erweist es sich als angemessen, sowohl die Gerichtskos- ten als auch die Parteientschädigung jeweils um einen Drittel zu ermässigen. An- sonsten besteht wegen des durchschnittlichen Aufwandes des vorliegenden Ver- fahrens kein Grund, von den ordentlichen Ansätzen der Verordnungen des Oberge- richts abzuweichen. Entsprechend ist die Gerichtsgebühr in Anwendung von § 7 lit. a GebV OG auf Fr. 4'970.– festzusetzen und die Parteientschädigung unter Be- rücksichtigung von § 4 Abs. 3 AnwGebV OG auf Fr. 6'570.– (inkl. MwSt). Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Klägerin mit ihrem Hauptbegeh- ren vollständig unterliegt und der Beklagte von Anfang an einer Erstreckung im Um- fang von sechs Monaten zustimmte und dadurch in jenem Punkt, in dem er gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO als unterliegend gilt, dem Gericht und der Klägerin kein nen- nenswerter Aufwand entstand, rechtfertigt es sich, die gesamten Prozesskosten un- ter Anwendung von Art. 107 ZPO vollständig der Klägerin aufzuerlegen. (…).» * * * * * * * Aus dem Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich NG220012-O vom 14. Au- gust 2023 (Link zum Urteil des Bundesgerichts im Anschluss; Gerichtsbesetzung: Lichti Aschwanden, Bantli Keller, Strähl; Gerichtsschreiberin Gautschi): «(…) 1. Sachverhalt und Prozessgeschichte 1.1. Die Klägerin und Berufungsklägerin (nachfolgend: Berufungsklägerin) und der Beklagte und Berufungsbeklagte (nachfolgend: Berufungsbeklagter) schlossen am 8. Juli bzw. 11. Juli 1994 einen Mietvertrag über die 4-Zimmerwohnung an der
- 27 - N.-strasse Y in 8006 Zürich mit Mietbeginn am 1. August 1994 ab. Die Berufungs- klägerin war bereits im Jahr 1993 als Untermieterin in die Wohnung eingezogen. Mit Mietvertrag vom 11. Juli 1994 mietete die Berufungsklägerin zudem einen Auto-Einstellplatz vom Berufungsbeklagten. Der Bruttomietzins für die Wohnung und den Einstellplatz betrug zuletzt Fr. 1'758.– (Fr. 1'537.– und Fr. 220.–; act. 3/4 und act. 3/5). Diese Mietverhältnisse wurden mit amtlichem Formular vom
E. 29
Juni 2022 einerseits, dass das Verfahren abgeschrieben werde, soweit sich der Berufungsbeklagte mit einer einmaligen und definitiven Erstreckung des Miet- verhältnisses bis zum 30. September 2022 einverstanden erklärt habe, und wies andererseits das Rechtsbegehren Ziffer 1 betreffend missbräuchliche Kündigung sowie das Eventualbegehren Ziffer 2 betreffend Mieterstreckung ab. 1.3. Mit Eingabe vom 1. September 2022 (Datum Poststempel) erhob die Beru- fungsklägerin sodann Berufung gegen das vorinstanzliche Urteil mit obengenann- ten Rechtsbegehren. Mit Verfügung vom 6. September 2022 wurde der Beru- fungsklägerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt, welcher frist- gerecht eingegangen ist. Auf die Einholung einer Berufungsantwort wird unter An- wendung von Art. 312 Abs. 1 ZPO verzichtet. Das Verfahren erweist sich als spruchreif.
- 28 - 2. Prozessuale Vorbemerkungen zur Berufung 2.1. Mit der Berufung sind erstinstanzliche Endentscheide anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Mit Blick auf den von der Vorinstanz angenommenen und von der Beru- fungsklägerin nicht beanstandeten Streitwert und die in der Berufung gestellten Rechtsbegehren, ist der Streitwert vorliegend ohne Weiteres erreicht, womit die Berufung zulässig ist. 2.2. Mit der Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren grundsätzlich nur zuzu- lassen, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 ZPO). Dies gilt auch in Verfahren, in welchen der eingeschränkte (oder soziale) Untersuchungsgrundsatz herrscht. Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz in- nert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungspflicht ergibt sich, dass die Berufung zudem (zu be- gründende) Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. In der Begründung hat eine Be- rufung führende Partei der Rechtsmittelinstanz daher im Einzelnen darzulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid falsch ist und abgeändert wer- den soll. Es genügt nicht, in einer Berufungsschrift einen blossen Verweis auf die Vorakten anzubringen und/oder pauschale Kritik am vorinstanzlichen Entscheid zu üben (wie z.B. es sei falsch oder willkürlich), oder bloss das zu wiederholen, was bereits vor Vorinstanz vorgebracht wurde (sog. Begründungslast; vgl. OGer ZH LB110049 vom 5. März 2012, E. 1.1 m.w.H.; OGer ZH PF120022 vom 1. Juni 2012, E. 4.1). Zwar besteht keine eigentliche Rügepflicht (sondern nur eine Rüge- obliegenheit), aber die Berufung führende Partei muss sich sachbezogen mit den Entscheidgründen des erstinstanzlichen Entscheides auseinandersetzen. Sie muss darlegen, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch angewendet hat bzw. welcher Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sein soll. Danach muss sie den vorinstanzlichen Erwägungen die aus ihrer Sicht korrekte Rechtsanwendung resp.
- 29 - den korrekten Sachverhalt gegenüberstellen und darlegen, zu welchem abwei- chenden Ergebnis dies führen soll. Dies gilt selbst im Bereich des Untersuchungs- grundsatzes (vgl. zum Ganzen HUNGERBÜHLER/BUCHER, in: Brunner/Gas- ser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Auf- lage, 2016, Art. 311 N 30 ff. und N 36 ff.; REETZ/THEILER, in: Sutter-Somm/Hasen- böhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, 2016, Art. 311 N 36 f.; vgl. OGer ZH LB110049 vom 5. März 2012, E. 1.1 f., je m.w.H.). Ist die Begründung nicht geradezu ungenügend, aber in der Substanz mangelhaft, lässt dies das Eintreten auf die Berufung zwar unberührt, doch es kann sich in der materiellen Beurteilung zum Nachteil auswirken (OGer ZH NG210006 vom 27. Juli 2021, E. 2). 3. Gültigkeit der Kündigung 3.1. Die Vorinstanz erwog zur Ernsthaftigkeit des Sanierungswillens des Beru- fungsbeklagten und Realisierbarkeit des Bauprojekts zusammengefasst, sowohl die Projektpläne als auch die Kostenschätzung mit Kurzbaubeschrieb seien spä- testens am 14. Januar 2021 erstellt worden. Die Schätzungen würden auf dem Vorprojekt vom 1. Dezember 2020 basieren. Auch der ins Recht gelegte Termin- plan für die Sanierung der Wohnungen datiere vom 11. Dezember 2020 und damit vor der Kündigung. Das Architekturbüro habe am 1. Februar 2021 Arbeiten aus dem Jahr 2020 in Rechnung gestellt und der Betrag für diese Arbeiten von Fr. 19'386.– sei beglichen worden. Es könne folglich festgestellt werden, dass der Berufungsbeklagte sein Sanierungsvorhaben vor der Kündigung habe ausarbeiten lassen. Dies unterstreiche die Ernsthaftigkeit des Projekts. Zum Vorbingen der Be- rufungsklägerin, der Berufungsbeklagte habe für die Baubewilligung falsche Pläne eingereicht und die Baubehörde habe aufgrund der fehlerhaften Pläne die We- sentlichkeit der Änderung der Baute nicht erkannt und entsprechend keine lärm- schutzrechtlichen Abklärungen getroffen, erwog die Vorinstanz, dass nicht leicht- hin von einer offensichtlich fehlenden Bewilligungsfähigkeit gesprochen werden könne. Die Baubewilligung sei mit Bauentscheid vom 3. November 2021 unter ge- wissen Bedingungen und Auflagen erteilt worden. Dies verdeutliche, dass das Projekt grundsätzlich bewilligungsfähig sei, da Auflagen und Bedingungen gerade
- 30 - den Zweck hätten, die Bewilligungsfähigkeit durch die Beseitigung von behebba- ren Mängeln eines Projekts zu erreichen, und das Sanierungsobjekt nicht an gra- vierenden Mängeln leide. Die verschärfte Rechtsprechung betreffend Lärmschutz schliesse zwar nicht aus, dass dem Berufungsbeklagten im baurechtlichen Rechtsmittelverfahren aus umweltrechtlicher Sicht Schwierigkeiten entstehen könnten. Daraus könne aber nicht per se auf ein offensichtlich nicht bewilligungs- fähiges Projekt geschlossen werden. Auch die Erteilung einer allfällig notwendigen Ausnahmebewilligung oder eine Projektmodifikation seien nicht ausgeschlossen. Es könne demnach offenbleiben, inwieweit die [mit dem Baugesuch] eingereichten Pläne korrekt seien. Denn selbst, wenn das Baurekursgericht die Baubewilligung korrigiere, würde es der Bewilligungsfähigkeit eines leicht modifizierten Projekts keinen Abbruch tun. Sodann erwog die Vorinstanz, dass die Lärmschutzbestim- mungen einem vollständigen Rückbau mit anschliessendem Neuausbau, einer Strangsanierung sowie einer Fassadendämmung nicht entgegenstehen würden. Diese Sanierungsarbeiten wären selbst beim Vorliegen einer wesentlichen Ände- rung (durch die Grundrissanpassung) in sämtlichen Wohneinheiten der Liegen- schaft des Berufungsbeklagten möglich. Insgesamt könne dem Berufungsbeklagten weder der Sanierungswille abge- sprochen noch gesagt werden, dass dem Sanierungsprojekt (aus lärmschutzrecht- licher Sicht) die Bewilligungsfähigkeit von Anfang an offensichtlich fehle. Damit er- weise sich die ausgesprochene Kündigung als gültig und die Klage sei in diesem Punkt abzuweisen. 3.2. Die Berufungsklägerin kritisiert im Wesentlichen, dass sich die Vorinstanz nur am Rande mit ihren Einwänden zur Gültigkeit der Kündigung auseinanderge- setzt habe. An einer konkreten Auseinandersetzung mit ihren Vorbringen fehle es vollständig. Insbesondere habe die Vorinstanz zu Unrecht den Vorwurf, das Bau- gesuch habe sich auf falsche Pläne gestützt und es liege daher diesbezüglich ein formeller Fehler des Gesuchs vor, als unwesentlich qualifiziert und diese Thematik offen gelassen. (…) Sobald dem Berufungsbeklagten bekannt geworden sei, dass im Baurekursverfahren ein Augenschein durchgeführt werde, seien korrekte Pläne erstellt und nachträglich eingereicht worden. Auch werde ihr Einwand, das Bauvor-
- 31 - haben sei aus lärmschutzrechtlichen Gründen nicht realisierbar, durch die Vo- rinstanz als Nebensächlichkeit beschrieben und zu Unrecht erwogen, diese wür- den einer Baubewilligung und damit einer konkreten Realisierung nicht im Wege stehen, da durch kleinere Modifikationen die Baubewilligungsfähigkeit erreicht werden könne. Es sei jedoch so, dass bereits das Bauvorhaben gemäss Bauent- scheid vom 3. November 2021 diverse Anpassungen benötigt habe und es seien verschiedene Auflagen zu erfüllen, bevor das Bauprojekt überhaupt realisierbar sei. Ihren Einwand, das Projekt sei nicht behindertengerecht, habe die Vorinstanz gar nicht geprüft. Vor diesem Hintergrund könne nicht davon die Rede sein, dass das Bauvorhaben des Berufungsbeklagten bereits im Zeitpunkt der Kündigung (29. Januar 2021) realisierbar gewesen sei, zumal eine Realisierbarkeit eineinhalb Jahre später immer noch zu tätigende Anpassungen und Auflagen der Baudirek- tion erfordert habe. Ferner könne der Bauentscheid sogar im Rahmen des Baure- kursverfahrens aufgehoben werden. Der Sachverhalt sei somit unter Berücksichti- gung aller vorgebrachten Argumente von der Vorinstanz nicht hinreichend festge- stellt und berücksichtigt worden, ansonsten bereits die Vorinstanz festgestellt hätte, dass im Zeitpunkt der Kündigung kein realisierbares Bauprojekt vorgelegen habe. Weiter habe es die Vorinstanz unterlassen, im Rahmen der Überprüfung des Sanierungswillens dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der Berufungsbe- klagte – wie erwähnt – anlässlich der Baueingabe falsche Pläne und mangelhafte Ausführungen zu bestimmten notwendigen Angaben im Baugesuch gemacht habe. Es sei aufgrund der Einreichung von falschen Plänen nicht davon auszuge- hen, dass der Berufungsbeklagte im Zeitpunkt der Kündigung über einen ernsthaf- ten Sanierungswillen verfügt habe. Bestehe kein ernsthafter Sanierungswille oder habe im Zeitpunkt der Kündigung kein realisierbares Bauprojekt bestanden, sei die Kündigung als missbräuchlich zu qualifizieren. Es liege auch zum heutigen Zeit- punkt kein realisierbares Bauprojekt des Berufungsbeklagten vor, geschweige denn zum Zeitpunkt der Kündigung. Die Kündigung sei deshalb als missbräuchlich zu qualifizieren und aufzuheben.
- 32 - 3.3. Auf die zutreffenden rechtlichen Erwägungen der Vorinstanz zu den Vo- raussetzungen für die Gültigkeit einer Kündigung kann verwiesen werden. Zu er- gänzen bleibt Folgendes: Ob die Kündigung gegen Treu und Glauben verstösst, ist eine Rechtsfrage. Dafür muss das tatsächliche Motiv des Kündigenden festge- stellt werden, was eine Tatfrage darstellt. Es ist hierbei auf den Zeitpunkt, in wel- chem die Kündigung ausgesprochen wurde, abzustellen (BGer 4A_435/2021 vom 14. Februar 2022, in: mp 2/2022, S. 132, E. 3.1.1, m.w.H.). Bezüglich der Kündi- gung im Hinblick auf ein Bauprojekt hat das Bundesgericht festgehalten, dass die Kündigung gegen die Regeln von Treu und Glauben verstosse, wenn der Vermie- ter nicht wirklich vorhabe, das in Erwägung gezogene oder abgeklärte Projekt aus- zuführen, sondern nur beabsichtige, die Wohnungen wieder zur Vermietung anzu- bieten, ohne das Projekt zu realisieren (BGer 4A_247/2021 vom 4. Mai 2022, E. 3.2.2, in: mp 2022, S. 205 ff.). Zur Realisierbarkeit eines Bauprojekts hat das Bundesgericht erwogen, dass die Kündigung des Vermieters gegen die Regeln von Treu und Glauben verstosse, wenn das Renovationsprojekt offensichtlich ge- gen die anwendbaren öffentlich-rechtlichen Bestimmungen verstosse oder objektiv unmöglich sei, so dass es mit Sicherheit nicht bewilligt werde (BGer 4A_247/2021 vom 4. Mai 2022, E. 3.2.2, in: mp 2022, S. 205 ff., m.w.H.; BGE 142 III 91, E. 3.2.1). Für die Beurteilung der offensichtlichen Unvereinbarkeit des Renovations- projekts mit dem öffentlichen Recht ist wiederum auf den Zeitpunkt der Zustellung der Kündigung abzustellen. Spätere Ereignisse können diese Beurteilung nicht umstossen, da eine gültige Kündigung nicht nachträglich ungültig werden kann. Sie können aber allenfalls helfen, die Chancen des Projekts zur Zeit der Kündi- gung zu beurteilen. Eine Kündigung verstösst jedoch nicht bereits deswegen ge- gen Treu und Glauben, weil das ursprüngliche Projekt für eine Bewilligung geän- dert werden muss (BGer 4A_435/2021 vom 14. Februar 2022, in: mp 2022 S. 132 ff., m.w.H.). 3.4. Vorliegend stellte die Vorinstanz fest, dass der Berufungsbeklagte das Sa- nierungsvorhaben vor den Kündigungen habe ausarbeiten lassen. Er habe für Pla- nungsarbeiten des Projekts aus dem Jahr 2020 dem Architekturbüro eine Rech- nung von Fr. 19'386.– bezahlt. Weiter seien durch den Architekten bis zum 20. Ap- ril 2021 Kosten von Fr. 98'000.– angefallen, wovon der Berufungsbeklagte eine Akontozahlung über Fr. 40'000.– bereits beglichen habe. Diese vorinstanzlichen
- 33 - Feststellungen beanstandet die Berufungsklägerin nicht. Die Leistungen des Ar- chitekturbüros und die damit zusammenhängenden Zahlungen des Berufungsbe- klagten sowie die Tatsache, dass er zeitnah nach der Kündigung das Baubewilli- gungsverfahren einleitete, berücksichtigte die Vorinstanz korrekt als starke Indi- zien für die Ernsthaftigkeit des Sanierungswillens des Berufungsbeklagten. Es ob- liegt der Berufungsklägerin als Kündigungsempfängerin zu beweisen, dass die Kündigung aus einem verpönten oder ohne schützenswerten Grund erfolgte (vgl. BGE 135 III 112, E. 4.1, m.w.H.). Der Berufungsklägerin gelingt dies auch unter dem Aspekt, dass der Berufungsbeklagte angeblich falsche Pläne mit dem Bauge- such eingereicht und mangelhafte Ausführungen zu bestimmten notwendigen An- gaben im Baugesuch gemacht habe, nicht. Massgebend ist der tatsächliche ernst- hafte Sanierungswille zum Zeitpunkt der Kündigung. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Berufungsbeklagte bereits Sanierungspläne ausarbeiten lassen, woraus auch erhebliche Kosten entstanden sind. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Einrei- chung von angeblich falschen Plänen im Baugesuch zu einem Zeitpunkt nach der Kündigung gegen einen ernsthaften Sanierungswillen zum Kündigungszeitpunkt sprechen sollte. Schliesslich habe der Berufungsbeklagte die korrekten Pläne im Baurekursverfahren nachgereicht. Dieses von der Berufungsklägerin geltend ge- machte Novum spräche – wenn es in zeitlicher Hinsicht darauf ankäme – gerade für den Sanierungswillen des Berufungsbeklagten. Er unternahm demnach auch nach Einreichung des Baugesuchs weitere Handlungen, damit ihm die Baubewilli- gung für das Sanierungsprojekt ausgestellt wird. Im Sinne der Vorinstanz ist zu bestätigen, dass der ernsthafte Sanierungswille des Berufungsbeklagten zum Zeit- punkt der Kündigung gegeben war. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte, wurde das Bauprojekt mit Bauent- scheid vom 3. November 2021 unter gewissen Auflagen und Bedingungen bewil- ligt. Aus dieser nachträglich erteilten Bewilligung ist zu schliessen, dass das Bau- projekt im Zeitpunkt der Zustellung der Kündigung an die Berufungsklägerin nicht offensichtlich mit den Regeln des öffentlichen Baurechts unvereinbar war, sondern vielmehr unter Vorbehalt der entsprechenden Auflagen und Bedingungen bewilligt werden konnte. Den Umstand, dass ursprünglich nicht korrekte Pläne eingereicht worden seien, hat der Berufungsbeklagte spätestens mit der von der Berufungs-
- 34 - klägerin geltend gemachten Einreichung der richtigen Pläne korrigiert. Auch auf- grund dieser Pläne, bei welchen gewisse eingezogene Wände neu eingezeichnet sind, kann nicht der Schluss gezogen werden, das Bauprojekt sei im Zeitpunkt der Zustellung der Kündigung mit dem öffentlichen Recht offensichtlich nicht vereinbar gewesen. Inwieweit das Projekt den lärmtechnischen Vorgaben nicht entsprechen soll, verdeutlicht die Berufungsklägerin im Übrigen nicht. Ihren pauschalen Ein- wänden, dass das Bauvorhaben aufgrund lärmschutzrechtlicher Vorgaben und fehlender Berücksichtigung der Behindertengerechtigkeit eindeutig nicht realisier- bar sei, kann somit nicht gefolgt werden. Zusammengefasst dringt die Berufungsklägerin mit ihren Beanstandungen gegen die Kündigung nicht durch. Die Vorinstanz kam somit zu Recht zum Ergeb- nis, die Berufungsklägerin habe die Treuwidrigkeit der Kündigung nicht nachge- wiesen. Die Berufung ist damit hinsichtlich der Kündigungsanfechtung abzuwei- sen. 4. Erstreckung des Mietverhältnisses 4.1. Das Mietverhältnis kann erstreckt werden, wenn die Beendigung der Miete für den Mieter oder seine Familie eine Härte zur Folge hat, die durch die Interes- sen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist (Art. 272 Abs. 1 OR). Für Wohnräume kann es um höchstens vier, für Geschäftsräume um höchstens sechs Jahre er- streckt werden (Art. 272b Abs. 1 OR). Als Härte kommen Umstände in Betracht, die es dem Mieter verunmöglichen, in der bis zur Vertragsbeendigung verbleiben- den Zeit ein Ersatzobjekt zu finden. Darunter fallen von vornherein nur Schwierig- keiten und Unannehmlichkeiten, die sich durch eine Erstreckung des Mietverhält- nisses abwenden oder mindern lassen. Gewöhnliche mit einer Kündigung verbun- dene Umstände rechtfertigen eine Erstreckung dagegen nicht (siehe BGer 4A_552/2019 vom 21. April 2020 E. 5.2.2; 4A_639/2018 vom 21. November 2019 E. 6.1; 4A_556/2015 vom 3. Mai 2016 E. 4.2; je mit Hinweisen). Die regelmässig unangenehmen und teilweise als hart empfundenen Folgen sind jeder Kündigung inhärent und werden durch eine Verlängerung des Mietverhältnisses nicht aufge- hoben, sondern bloss aufgeschoben. Der Kündigungsaufschub muss somit dazu beitragen, dass der Umzug zu einem späteren Zeitpunkt für die Mieterschaft weni- ger Nachteile bringt und die Härtefolgen mindert. Die Erstreckung kann daher erst
- 35 - sinnvoll sein, wenn sie mit der Verschiebung der Vertragsauflösung zugleich eine Milderung der Folgen verspricht, also erwartet werden kann, dass der Umzug spä- ter für den Mieter weniger nachteilig sein werde, als er bei Ablauf der Kündigungs- frist wäre (BGer 4A_292/2021 vom 31. August 2021 E. 4.1; BGE 105 II 197, E. 3a; BGer 4A_552/2019 vom 21. April 2020, E. 5.2., je m.w.H.). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Suchbemühungen bereits im ersten Erstreckungsverfahren zu berücksichtigen (BGer 4A_292/2021 vom 31. August 2021 E. 4.1; BGE 125 III 226 E. 4b; BGE 116 II 448, E. 1; BGE 110 II 254; Cour de justice Genf vom 7. April 2003 in: mp 2003, S. 137). Es wird vorausge- setzt, dass sich die mietende Partei sofort nach Erhalt der Kündigung ernsthaft um die Miete anderer Räume bemüht (HULLIGER, SVIT-Kommentar, Das schweizeri- sche Mietrecht, 4. Auflage, Art. 272 N 38 mit Hinweis auf BGE 102 II 256; BGE 110 II 249, E. 4; BGer 4A_577/2009 vom 4. März 2010, in: MRA 1/11, S. 19 ff. und BGer 4A_452/2010 vom 22. November 2010, in: MRA 3/11, S. 107 ff.), denn um- fassend belegte und ernsthafte Suchbemühungen bilden das beste Beweismittel für eine konkrete Härte. Dabei darf der Mieter im Rahmen einer ersten Erstre- ckung nach einem gleichwertigen Mietobjekt hinsichtlich Preis, Lage, Grösse, Zu- stand und Ausstattung suchen. Allerdings sind die Anforderungen an die Such- bemühungen von Personen, die infolge Alter, Krankheit oder Invalidität hilflos sind, tiefer (BSK OR I-WEBER, 7. Auflage 2020, Art. 272 N 13). Das Gericht entscheidet nach freiem Ermessen, mithin nach Recht und Billig- keit (Art. 4 ZGB), ob das Mietverhältnis zu erstrecken ist, und wenn ja, für welche Dauer. Dabei hat es den Zweck der Mieterstreckung zu berücksichtigen, der darin besteht, dem Mieter mehr Zeit für die Suche nach Ersatzräumlichkeiten zu geben, als ihm nach der ordentlichen Kündigung zur Verfügung stünde (vgl. BGE 135 III 121, Pra 98 (2009) Nr. 88; BGE 105 II 197 E. 3a). Die Berufungsinstanz auferlegt sich grundsätzlich bei der Überprüfung von Ermessenentscheiden der Vorinstanz insoweit Zurückhaltung, als sie nicht eigenes Rechtsfolgeermessen ohne Weiteres an die Stelle des vorinstanzlichen stellt, insbesondere dann, wenn es örtliche und persönliche Verhältnisse zu berücksichtigen gilt, denen das Sachgericht näher steht (STERCHI, Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, ZPO, 2012, Art. 310
- 36 - N 3; BLICKENSTORFER, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], DIKE-Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Auflage, 2016, Art. 310 N 10). 4.2. Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, das Mietverhältnis habe 28 Jahre gedauert, weshalb von einem sehr langen Vertragsverhältnis auszugehen und eine gewisse Ortsverbundenheit anzunehmen sei. Die Berufungsklägerin be- haupte – vor Vorinstanz – aber keine Ortsgebundenheit zum Quartier Oberstrass, sondern einzig eine Verwurzelung in der Stadt Zürich. Entsprechend seien auch ihre Suchbemühungen auf das ganze Stadtgebiet ausgefallen. Aufgrund der ge- samten Umstände sei ihr eine Ortsverbundenheit zur Stadt Zürich – nicht aber zum Quartier Oberstrass – zu attestieren. Es sei ihr somit zuzugestehen, ein Er- satzobjekt in der Stadt Zürich zu suchen. Zur Finanzierung des Lebensunterhaltes stehe der Berufungsklägerin neben einer AHV-Rente von Fr. 1'689.– ein Darlehen der Familie zu Verfügung. Trotz ih- res Alters arbeite sie unbestrittenermassen nach wie vor als Architektin, wobei sie in der Covid-Krise keine Aufträge mehr erhalten habe. Aus dem Jahr 2020 seien noch Honorarrechnungen von Fr. 60'000.– von Kunden ausstehend. Weiter habe die Berufungsklägerin angegeben, für eine Dreizimmerwohnung Fr. 1'700.– und für eine Vierzimmerwohnung Fr. 2'500.– bezahlen zu können. Bei einem Mietzins- rahmen von bis zu Fr. 2'500.– für Mietobjekte mit mindestens drei Zimmern werde die Suche nach einem Ersatzobjekt nicht erschwert. Dies insbesondere, da sich der Suchradius auf das gesamte Stadtgebiet erstrecke und sich ihre Tochter bereit erklärt habe, für das Ersatzobjekt solidarisch zu haften. Es liege damit weder auf- grund der langen Mietdauer noch aufgrund der persönlichen oder finanziellen Ver- hältnisse eine erhebliche Härte vor. Suchbemühungen seien seit der Kündigung vom 29. Januar 2021 bis zur Hauptverhandlung (9. Februar 2022, Fortsetzung 17. März 2022) nur sehr punktu- ell und auch nicht sofort nach Erhalt der Kündigung erfolgt. Sie seien zwischen 22. Juli 2021 und 10. September 2021 sowie vereinzelt im Januar 2022 nachge- wiesen. In den übrigen zehn Monaten habe die Berufungsklägerin keine Such- bemühungen belegt. Dass in dieser Zeit keine zumutbaren Ersatzobjekte auf dem Wohnungsmarkt der Stadt Zürich gewesen sein sollen, sei nicht realitätsnah und auch gar nicht behauptet worden. Entsprechend seien die Suchbemühungen als
- 37 - ungenügend zu qualifizieren und es gelinge ihr auch nicht in Bezug auf den Woh- nungsmarkt eine genügende Härte zu belegen. Jedoch wäre – selbst wenn man eine gewisse Härte annehme – zu berücksichtigen, dass der Berufungsbeklagte mit einer Frist von 14 Monaten anstatt der gesetzlichen Kündigungsfrist von drei Monaten gekündigt habe. Zudem habe er bereits anlässlich der Schlichtungsver- handlung vom 29. Juni 2021 per sofort einem vorzeitigen Auszugsrecht unter Wahrung einer Anzeigefrist von 14 Tagen auf Mitte und Ende eines jeden Monats zugesagt. Dadurch sei das Risiko einer möglichen doppelten Mietzinsbelastung erheblich reduziert worden, was die Suche erleichtert bzw. flexibler gemacht habe. Der Berufungsklägerin hätten seit Erhalt der Kündigung insgesamt 20 Monate zur Verfügung gestanden, um ein geeignetes Ersatzobjekt zu suchen. Unter diesen Umständen würde eine längere Erstreckung – als die vom Berufungsbeklagten zu- gestandene – vor dem Hintergrund des zwar in erster Linie finanziellen, aber des- halb nicht weniger legitimen Sanierungsinteresses des Berufungsbeklagten, ohne- hin nicht in Betracht kommen. Die Vorinstanz erwog schliesslich, dass eine weitergehende Erstreckung auch ausgeschlossen sei, da die Berufungsklägerin selbst erklärt habe, sie habe für fünf Mietobjekte eine Zusage erhalten. Diese habe sie aber aus verschiedenen Gründen nicht angenommen, insbesondere da diese per sofort zu vermieten ge- wesen wären. Die Ablehnung aus diesem Grund sei nicht nachvollziehbar, da der Berufungsbeklagte der Berufungsklägerin anlässlich der Schlichtungsverhandlung vom 29. Juni 2021 per sofort ein vorzeitiges Auszugsrecht sowie die Rückgabe des Objekts in besenreinem Zustand gewährt habe. Ein sofortiger Umzug bzw. eine doppelte Mietzinszahlung für eine kurze Zeit wäre der Berufungsklägerin zu- mutbar gewesen. Insgesamt erscheine es zudem zumindest zweifelhaft, dass alle diese Angebote nicht angemessene Ersatzobjekte gewesen seien und damit die Ablehnungen legitim bzw. ohne Rechtsnachteile zulasten der Berufungsklägerin erfolgt seien. Es scheine, als habe sich die Berufungsklägerin nur aus prozesstak- tischen Gründen auf viele Wohnungen beworben, ohne diese tatsächlich gewollt zu haben. Es stehe jedoch fest, dass drei Wohnungen den Voraussetzungen der Berufungsklägerin entsprochen hätten. Sie begründe das Ausbleiben eines Ver- tragsabschlusses einer der Wohnungen damit, dass sie in der entsprechenden Woche gestürzt sei und deswegen nicht auf die Zusage reagiert habe. Inwiefern
- 38 - die Berufungsklägerin durch den Sturz derart eingeschränkt gewesen sein soll, dass sie nicht ein kurzes Telefonat oder ein Schreiben zur Wohnungszusage hätte verfassen können, sei von ihr weder behauptet noch belegt worden. Zum weiteren Argument der Berufungsklägerin, es sei ihr für diese Wohnungen ja noch kein schriftlicher und unterschriebener Mietvertrag zugestellt worden, erwog die Vo- rinstanz, dass dies unbeachtlich sei. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass Verwaltungen mündliche Wohnungszusagen machen würden, ohne an- schliessend einen Mietvertrag abzuschliessen. Indem die Berufungsklägerin das Zustandekommen eines neuen Mietverhältnisses trotz entsprechender Möglichkei- ten verhindert habe, habe sie durch ihr Verhalten eine allfällige Härte selbst verur- sacht. Entsprechend sei eine Erstreckung auch aufgrund der Verletzung der Scha- densminderungspflicht ausgeschlossen. Zusammenfassend sei die Klage in Bezug auf das Rechtsbegehren Ziffer 2 über die Erstreckung der Mietverhältnisse abzuweisen, soweit es über das vom Berufungsbeklagten zugestandene Mass hinausgehe. 4.3. Die Berufungsklägerin macht in der Berufungsschrift einerseits geltend, es sei – entgegen den vorinstanzlichen Erwägungen – gerichtsnotorisch, dass man an dem Ort, an dem man wohne und auch arbeite, verwurzelt sei. Die Mietdauer von 28 Jahren sei ausserordentlich lange und aus der Mietdauer würde eine ge- wisse Quartierverbundenheit entstehen (act. 35 Rz. 30). Bei den weiteren diesbe- züglichen Vorbringen der Berufungsklägerin – wie beispielsweise, dass ihre Kun- dinnen und Kunden teilweise im Quartier wohnten sowie dass sie aus gesundheit- lichen Gründen darauf angewiesen sei, ihr Büro am Wohnort zu haben – handelt es sich um Noven. Dasselbe gilt für die Behauptungen, ihre Physiotherapeutin be- finde sich wenige hundert Meter entfernt und ihr ganzer Freundeskreis wohne im Quartier. Sie unterlässt es jedoch zu begründen, inwieweit die genannten Noven nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig sein sollen. Auch aus den Akten geht nichts Entsprechendes hervor, weshalb diese neuen Vorbringen für die Entscheidfindung nicht zu berücksichtigen sind. Wie die Vorinstanz hierzu richtig erwog, ist aufgrund des sehr langen Miet- verhältnisses von einer gewissen Ortsverbundenheit auszugehen. Dass dadurch
- 39 - gerichtsnotorisch eine Quartierverbundenheit entstehe, ist jedoch nicht zu bestäti- gen. Es läge vielmehr an der Berufungsklägerin, eine solche Verwurzelung konk- ret darzutun. Eine lange Mietdauer alleine begründet noch keine besondere Ver- wurzelung im Quartier (OGer ZH NG010019 vom 22. Februar 2002, in: MRA 4/02 S. 152 ff.). Insbesondere in der Stadt Zürich, welche eine sehr gute Vernetzung des öffentlichen Verkehrs aufweist, so dass in kurzer Zeit verschiedene Orte und Quartiere innerhalb der Stadt erreicht werden können, ist nicht gerichtsnotorisch von einer Quartierverbundenheit ausgehen. Daran ändert auch die Arbeitstätigkeit der Berufungsklägerin im Quartier nichts. Als Architektin geht die Berufungskläge- rin nicht einer Dienstleistungstätigkeit nach, bei welcher der Standort ihrer Arbeits- tätigkeit für die Kunden derart entscheidend wäre. Vielmehr besteht ihre Dienst- leistung in einer intellektuellen, gestalterischen Tätigkeit, die aus der Perspektive ihrer Kundinnen und Kunden mehr von ihrer Person abhängen dürfte, als vom Quartier, in dem sich ihr Büro befindet. Es gelingt der Berufungsklägerin somit nicht nachzuweisen, dass sie besonders im Quartier verwurzelt ist. Wie von der Vorinstanz erwogen und der Berufungsklägerin nicht beanstandet, sind entspre- chend auch die Suchbemühungen der Berufungsklägerin auf das ganz Stadtgebiet ausgefallen. Demnach ist die Vorinstanz dahingehend zu bestätigen, dass auf- grund der gesamten Umstände eine Ortsverbundenheit zur Stadt Zürich – nicht aber zum Quartier Oberstrass – anzuerkennen und ein Ersatzobjekt, das den Standort in der Stadt Zürich hat, als angemessen zu erachten ist. 4.4. Hinsichtlich ihrer Suchbemühungen bringt die Berufungsklägerin zusam- mengefasst vor, sie habe – entgegen den vorinstanzlichen Erwägungen – sehr wohl nach Wohnungen gesucht und auch zahlreiche Suchbemühungen belegt. Diese seien gemessen am Einzelfall als genügend einzustufen. Weiter habe sie an keiner Wohnungsbesichtigung teilnehmen können, weil sie sich nicht habe imp- fen lassen dürfen und deshalb Menschenansammlungen vermieden habe. Auf- grund des ausgetrockneten Wohnungsmarktes sei es für sie nicht einfach, eine Wohnung zu finden, die ihren Bedürfnissen entspreche. Es sei wichtig, dass die Wohnung über einen Lift verfüge, sich nicht im Erdgeschoss befinde und mit einer Badewanne ausgestattet sei sowie eine geschlossene Küche habe. Die Such- bemühungen seien – wie erwähnt – insgesamt aufgrund ihres Alters und ihres ge- sundheitlichen Zustandes als genügend einzustufen. Ausserdem habe sie nach
- 40 - der vorinstanzlichen Hauptverhandlung weitere Suchbemühungen angestellt und Wohnungen besichtigt. Diese hätten aber nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Hierzu reicht die Berufungsklägerin im Berufungsverfahren einen Nachweis für eine Wohnungsbesichtigung im August 2022 ein und erklärt, dass es sich um ein zulässiges Novum handle, da es nach der vorinstanzlichen Entscheid entstanden sei. Schliesslich führt die Berufungsklägerin aus, sie benötige eine gewisse Über- gangszeit für einen Umzug. Ein Auszug per sofort sei für sie – entgegen der An- sicht der Vorinstanz – nicht möglich, denn es hätten sich in den 28 Jahren in der Wohnung zahlreiche Gegenstände angesammelt. Sie sei wiederum aufgrund ihres Alters und ihres gesundheitlichen Zustandes für den Umzug auf Hilfe von ihrer Fa- milie und Personen im Bekanntenkreis angewiesen, welche jedoch frühzeitig orga- nisiert werden müsse. Ausserdem habe es die Vorinstanz bei den Erwägungen der mündlichen Wohnungszusage unterlassen zu berücksichtigen, dass der schwere Sturz für die Berufungsklägerin ein traumatisierendes Erlebnis gewesen sei und sie eine Wunde am Kopf davongetragen habe. Dass eine neue Wohnung in den ersten Tagen danach nicht ihre grösste Sorge gewesen sei, sei aufgrund ihres Alters und angeschlagenen Gesundheitszustandes verständlich. Es sei zu- dem an der vorinstanzlichen Hauptverhandlung nicht protokolliert worden, dass sich die Berufungsklägerin in der Verhandlung korrigiert habe und sie nicht für fünf Wohnungen mündliche Zusagen erhalten habe, sondern lediglich für zwei. 4.5. Vorab ist hinsichtlich der letzten Behauptung, die Berufungsklägerin habe sich anlässlich der vorinstanzlichen Verhandlung zur Anzahl Wohnungszusagen korrigiert, festzuhalten, dass gemäss den vorinstanzlichen Akten keine entspre- chende Protokollberichtigung beantragt wurde (vgl. Art. 235 Abs. 3 ZPO). Zudem führte der Rechtsvertreter der Berufungsklägerin vor Vorinstanz anlässlich der fort- gesetzten Hauptverhandlung am 17. März 2022 in der Replik erneut aus, dass sie fünf mündliche Wohnungszusagen erhalten habe und korrigierte diese Anzahl da- mit nicht. Diese nachträgliche Korrektur im Berufungsverfahren ist somit als No- vum zu behandeln. Es fehlt indes an substantiierten Ausführungen zur Novenqua- lität im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO und insbesondere dazu, weshalb es trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor Vorinstanz hätte vorgebracht werden können.
- 41 - Die Behauptung ist damit unbeachtlich und es ist vorliegend aufgrund der vo- rinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung von fünf mündlichen Wohnungszusagen auszugehe. Auch beim Vorbringen, da ihr Büro im Sommer 2021 gezügelt worden sei, habe sie in diesem Zeitraum keinen Zugriff auf einen Computer gehabt, han- delt es sich um ein Novum. Es fehlen wiederum Ausführungen zur Novenqualität , weshalb es für die Entscheidfindung unberücksichtigt bleiben muss. Die Berufungsklägerin argumentiert zur Begründung der Nichtannahme der zugesagten Wohnungen, dass sie – entgegen den vorinstanzlichen Erwägungen – nicht per sofort aus der Wohnung ausziehen könne. Ein Umzug sei wegen ihres Alters und ihrer angeschlagenen Gesundheit eine Herausforderung. Bei den dies- bezüglichen Argumenten, dass sie für den Umzug Hilfe benötige, die sie frühzeitig organisieren müsse, sowie dass sie aufgrund ihrer finanziellen Lage auf die Hilfe aus der Familie und dem Bekanntenkreis angewiesen sei, handelt es sich wiede- rum um Noven, bei welchen es die Berufungsklägerin unterlässt, deren Novenqua- lität im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO zu begründen. Entsprechend sind auch diese Tatsachenbehauptungen für die Entscheidfindung nicht zu berücksichtigen. Ungeachtet dessen ist dennoch festzuhalten, dass die Berufungsklägerin ab der Zustellung des Kündigungsschreibens und damit über ein Jahr vor dem Kündi- gungstermin Kenntnis hatte, dass sie die Wohnung verlassen werden muss. Es wäre ihr somit durchaus zuzumuten gewesen, bereits ab dem Zeitpunkt der Kennt- nisnahme mit der Aussortierung der von ihr erwähnten zahlreichen angesammel- ten Gegenstände zu beginnen. Ferner ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass eine doppelte Mietzinszahlung für eine kurze Zeit – wie beispielsweise für einen Monat – der Berufungsklägerin durchaus zuzumuten gewesen wäre. Innerhalb dieser Zeit wäre es vertretbar gewesen, den Umzug mit privater oder professioneller Hilfe zu organisieren. Zum Vorbringen, dass die Berufungsklägerin aufgrund ihres Sturzes eine der mündlich zugesagten Wohnungen nicht habe annehmen können, ist festzustellen, dass sich keine Arztzeugnisse oder andere Beweismittel in den Akten befinden, welche die Schwere der Verletzungen der Berufungsklägerin nach dem Sturz nachweisen würden. Der Vorinstanz ist zuzustimmen, dass die Argumentation der Berufungsklägerin nicht überzeugt. Es ist zwar nachvollziehbar, dass ihr der Sturz
- 42 - zugesetzt hat. Die Berufungsklägerin weist jedoch nicht nach, dass die Verletzun- gen aufgrund des Sturzes derart gravierend gewesen wären, dass ein Spitalau- fenthalt notwendig gewesen wäre oder die Einschränkungen ansonsten derart schwer gewesen wären, dass ein kurzes Telefonat oder das Verfassen eines kur- zen Schreibens an die Verwaltung nicht mehr möglich gewesen sein soll. Diese Handlungen hätten nur einen geringen Aufwand benötigt. Zudem ist davon auszu- gehen, dass die Berufungsklägerin noch vier weitere mündliche Wohnungszusa- gen erhalten hatte. Die Gründe, weshalb die Berufungsklägerin diese nicht an- nahm, wurden mindestens hinsichtlich zweier weiterer Wohnungen gar nicht be- gründet und auch hinsichtlich der beiden anderen Objekte nur ungenügend darge- legt. Da die Berufungsklägerin nicht substantiiert Gegenteiliges behauptet, muss davon ausgegangen werden, dass es sich gemäss der nicht beanstandeten vor- instanzlichen Feststellung bei mindestens drei Wohnungen um angemessene Er- satzobjekte handelte. Es ist damit nicht weiter darauf einzugehen, ob es der Beru- fungsklägerin zumutbar gewesen wäre, der Verwaltung zuzusagen. Ebenso ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass aufgrund der mündlichen Wohnungszusage der Verwaltungen praxisgemäss auch davon ausgegangen werden kann, dass die Be- rufungsklägerin bei ihrer Zusage jeweils einen schriftlichen Mietvertrag erhalten hätte. Konkrete gegenteilige Hinweise bringt die Berufungsklägerin nicht vor und sind auch nicht ersichtlich. Die Berufungsklägerin trifft eine Schadenminde- rungsobliegenheit, welcher sie, indem sie zumutbare Wohnungsangebote nicht annahm, verletzte. Dadurch hätte die Berufungsklägerin eine allfällige Härte durch ihr Verhalten selbst verursacht. Wie die Vorinstanz richtig feststellte, ist eine Er- streckung bereits aufgrund der Verletzung der Schadenminderungsobliegenheit durch die Berufungsklägerin ausgeschlossen. Überdies kann es der Berufungsklä- gerin aufgrund dieser Zusagen nicht gelingen, eine Härte auf dem Wohnungs- markt im Sinne von Art. 272 OR nachzuweisen, zumal ihre Wohnungssuche teil- weise erfolgreich war. Damit erübrigen sich auch weitere Ausführungen dazu, in- wiefern die Suchbemühungen der Berufungsklägerin genügend waren. Hinsichtlich anderer Härtegründe stellte die Vorinstanz fest, dass kein wirt- schaftlicher Härtefall der Berufungsklägerin vorliege. Diese Feststellung beanstan- dete die Berufungsklägerin nicht konkret, weshalb es dabei bleibt.
- 43 - 4.6. Insgesamt ist im Einklang mit der Vorinstanz festzuhalten, dass eine Erstre- ckung des Mietverhältnisses einerseits aufgrund der Verletzung der Schadenmin- derungsobliegenheit durch die Berufungsklägerin sowie andererseits aufgrund des fehlenden Nachweises einer Härte ausgeschlossen ist. Die Berufung erweist sich somit auch hinsichtlich des Eventualantrages der Mieterstreckung bis zum
E. 31
März 2025 als unbegründet und ist abzuweisen. 5. Kosten- und Entschädigungsfolgen 5.1. Ausgangsgemäss hat die Berufungsklägerin die Prozesskosten des zweitin- stanzlichen Verfahrens zu tragen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Beanstandungen hin- sichtlich der Höhe der erstinstanzlichen Gerichtskosten und der Parteientschädi- gung wurden nicht vorgebracht. Sie sind zu bestätigen. 5.2. Grundlage der Gebührenfestsetzung für die zweitinstanzliche Entscheidge- bühr bilden der Streitwert bzw. das tatsächliche Streitinteresse, der Zeitaufwand des Gerichts und die Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 GebV). Dem tragen die Tarife gemäss §§ 4 ff. GebV OG Rechnung. Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 73'836.– (vgl. act. 34 E. IV) ist die Entscheidgebühr in Anwendung von § 4 Abs. 1 bis 3, § 7 lit. a sowie § 12 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 3'000.– festzusetzen. 5.3. Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen. Der Berufungsklägerin nicht, weil sie unterliegt, dem Berufungsbeklagten nicht, da ihm im Berufungsver- fahren keine Umtriebe entstanden sind, die zu entschädigen wären. (…)» * * * * * * * Mit Urteil 4A_452/2023 vom 31. Oktober 2023 hat das Bundesgericht eine Be- schwerde in Zivilsachen der Klägerin abgewiesen, soweit es darauf eingetreten ist (Gerichtsbesetzung: Jametti, Präsidentin, Kiss, May Canellas; Gerichtsschreiber Brugger).
- 44 - [Anm. d. Red.: Vom Bundesgericht auf der Linie der Vorinstanzen entschieden ist auch das Parallelverfahren MJ210067-L, vor Obergericht NG220011-O, und zwar mit Urteil 4A_246/2023 der I. zivilrechtlichen Abteilung vom 17. Juli 2023] Zürcher Mietrechtspraxis (ZMP): Entscheidungen des Mietgerichtes und der Schlichtungsbe- hörde des Bezirkes Zürich. Ausgabe 2022, 32. Jahrgang. Herausgegeben vom Mietgericht des Bezirkes Zürich, Postfach, 8036 Zürich © Mietgericht des Bezirkes Zürich, Redaktion: MLaw J. Mosele, Leitende Gerichtsschreiberin; Dr. R. Weber, Mietgerichtspräsident
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